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Privater Gestaltungsplan «Schindler-Areal» -
Teilweise Nichtgenehmigung

Schlieren

«Schindler-Areal», Grundstiicke Kat.-Nrn. 4379, 6931, 6932, 6933, 7565, 7566, 7591,
8139, 8140 und 8141

- Situationsplan Mst. 1:500 zum privaten Gestaltungsplan «Schindler-Areal» vom
26. April 2019

- Vorschriften (GPV) zum privaten Gestaltungsplan «Schindler-Areal» vom
26. April 2019

- Planungsbericht nach Art. 47 RPV zum privaten Gestaltungsplan «Schindler-Areal»
vom 29. November 2019

- Bericht Uiber die nicht berticksichtigten Einwendungen zum privaten Gestaltungsplan
«Schlndler-AreaI» vom 26. April 2019

- Richtprojekt «Wohn- und Geschéftsuberbauung Schindler-Areal» vom 10. April 2019
- Vorprojekt — Konzept Umgebung «Schindler-Areal» vom 10. April 2019

- Baugrunduntersuchung «Wohn- und Geschéftsiiberbauung Schindler-Areal» vom 17.
November 2017

- Gutachten Aussenlarm «Wohn- und Geschéftsiberbauung Schindler-Areal» vom 22.
November 2017

Sachverhalt

Das Schindler-Areal liegt rund 500 Meter 6stlich des Bahnhofs Schlieren. Innerhalb des

Gestaltungsplanperimeters befinden sich zwei Wohnhochhauser aus den 1960er Jahren
sowie mehrere Wohngebé&ude. Das Planungsgebiet befindet sich gemass Bau- und Zo-

nenordnung der Stadt Schlieren in der viergeschossigen Wohnzone (W4). Die Grundei-

gentimer beabsichtigen eine Verdichtung des Areals.

Zur Erlangung einer qualitativ hochwertigen ArealentWicklung wurde ein zweistufiger Stu-
dienauftrag durchgefihrt. Das daraus hervorgegangene Richtprojekt bildet die Grundlage
fur den privaten Gestaltungsplan «Schindler-Areal».

Mit dem privaten Gestaltungsplan werden die planungs- und baurechtlichen Grundlagen
zur Bebauung gemass Richtprojekt geschaffen sowie die stadtebaulichen und freirdumili-

chen Qualitaten gesichert.
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zustimmung Das Gemeindeparlament Schlieren stimmte mit Beschluss vom 18. November 2019 dem

Anhdrung

Zusammenfassung
der Vorlage

Wesentliche
Festlegungen und
Vorschriften

privaten Gestaltungsplan «Schindler-Areal» zu. Gegen diesen Beschluss wurden gemass
Rechtskraftbescheinigung des Bezirksrats Dietikon vom 28. Januar 2020 keine Rechts-
mittel eingelegt. Mit Schreiben vom 19. Dezember 2019 ersucht die Stadt Schlieren um
Genehmigung der Vorlage.

Die Genehmigungsprifung hat gezeigt, dass die Vorlage teilweise nicht genehmigungsfa-

hig ist. Mit Schreiben vom 7. April 2020 wurde die Stadt Schlieren angehért. Der Stadtrat

nahm mit Stadtratsbeschluss 82/2020 vom 6. Mai 2020 Stellung.

Erwagungen
A. Formelle Priifung
Die massgebenden Unterlagen sind vollstandig.

B. Materielle Priifung

Geméss kantonalem Raumordnungskonzept, welches als Bestandteil des kantonalen
Richtplans vom Bundesrat am 29. April 2015 genehmigt wurde, ist die Stadt Schlieren
dem Handlungsraum «Stadtlandschaft» zugeordnet. In diesem Handlungsraum ist, nebst
einer Uberdurchschnittlichen Nutzungsdichte und einer hohen Entwicklungsdynamik, eine
hervorragende Erschliessung mit den offentlichen Verkehrsmitteln vorhanden. Zudem be-
findet sich das Schindler-Areal geméss regionalem Richtplan Limmattal

(RRB Nr. 925/2017) im Gebiet mit hoher baulicher Dichte, in welchem eine Ausniitzungs-
ziffer von mindestens 1.05 angestrebt wird.

Die mit dem privaten Gestaltungsplan «Schindler-Areal» angestrebte Verdichtung (AZ-
Erhdhung von 0.8 auf 1.6) entspricht den Absichten der libergeordneten Richtplanvorga-
ben. Durch die Festlegung der Baubereiche werden die angestrebte stédtebauliche Set-
zung unter Berlicksichtigung der Larmvorsorge gesichert sowie grosszlgige, unterschied-
lich qualifizierte Griin- und Freirdume ermdglicht. Weiter werden 6ffentlich zugéangliche
Platze und Fusswegverbindung mit besonders guter Freiraumausstattung sichergestellt.
Dank der Festlegung von Freiflachen, welche nicht unterkellert werden diirfen, kbnnen
zudem das Lokalklima positiv beeinflusst und die Pflanzung von Grossbaumarten ermog-
licht werden.

Der private Gestaltungsplan «Schindler-Areal» zeichnet sich durch eine sorgféltige Bear-
beitung der zu regelnden Aspekte aus und wird dem Anspruch ohne Weiteres gerecht,
unter Beibehaltung der hohen Aussenraumqualitaten, eine qualitativ hochwertige Verdich-
tung entlang der Zlrcherstrasse und.der Limmattalbahn zu ermdglichen.

Mit dem Gestaltungsplan werden im Wesentlichen folgende Aspekte geregelt:

Gebaudesetzung und maximal zulédssige Geb&udevolumen
Erdgeschossnutzungen und Mindestanteil von Wohnen und Gewerbe
- Etappierung
- Gestaltung der Bauten und Anlagen
- Differenzierung der Aussenraumgestaltung inkl. Vorgaben zur Fusswegverbindung
- Arealerschliessung und Abstellpléatze
- Energieversorgung



Ergebnis der
Genehmigungspriifung

Art. 4 Abs. 8 GPV
«Nutzungsabweichung»

Hinweis zum nachgela-
gerten Baubewilligungs-
verfahren betreffend
Tiefgarageneinfahrt
Kat.-Nr. 6942
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Den mit Vorprifung des Amts fiir Raumentwicklung vom 12. September 2018 gestellten
Antragen und Empfehlungen wurde weitgehend entsprochen.

Die Gestaltungsplanvorschrift Art. 4 Abs. 8 erlaubt gestiitzt auf § 220 PBG eine Abwei-
chung von den im Gestaltungsplan geregelten Nutzweisen und -anteilen.

Nach § 220 Planungs- und Baugesetz (PBG) ist von Bauvorschriften im Einzelfall zu be-
freien, wenn besondere Verhaltnisse vorliegen, bei denen die Durchsetzung der Vor-
schriften unverhaltnisméssig erscheint. Gemass Entscheid des Baurekursgerichts sind
unter besondere Verhaltnisse nach § 220 PBG Situationen zu verstehen, die wesentlich
von den tatsachlichen Verhaltnissen abweichen, welche der Gesetzgeber im Auge gehabt
hat. Es handelt sich um Sachverhalte, die der Gesetzgeber bei richtiger Voraussicht an-
ders normiert hétte, sodass ihnen die Allgemeinordnung nicht mehr gerecht zu werden
vermag. Besondere Verhaltnisse kbnnen namentlich in der Topographie, Form oder Lage
des Baugrundstiickes liegen. Lassen sich die Uberlegungen, die fiir die Begriindung einer
Ausnahmebewilligung angefiihrt werden, fiir eine Vielzahl von Fallen anstellen, so besteht
keine Ausnahmesituation. Unter dieser Voraussetzung ist im Gestaltungsplan eine solche
Abweichung nicht rechtmassig, zumal mit dem Gestaltungsplan auf allfallige besondere
Verhaltnisse hétte reagiert werden kdnnen. Entsprechend ist Art. 4 Abs. 8 GPV «Nut-
zungsabweichung» nicht genehmigungsfahig.

Im Rahmen der Anhérung teilte der Stadtrat Schlieren der Baudirektion mit, dass er sich
rechtlich der Argumentation der Baudirektion ohne weiteres anschliesst und die ersatz-
lose Streichung von Art. 4 Abs. 8 der Gestaltungsplanvorschriften gutheisst.

Die Verhaltnismassigkeitspriifung hat ergeben, dass die nicht beriicksichtigte Auflage be-
treffend Larmschutz im nachgelagerten Baubewilligungsverfahren geregelt werden kann.
Diesbeziiglich gilt es folgenden Hinweis zu beriicksichtigen:

Die Ein- und Ausfahrt von Motorfahrzeugen (generelle Lage) beim Wohnhaus Schulhaus-
strasse 23 Uber das Grundstiick Kat.-Nr. 6942 ist im Sinne der Ladrmvorsorge nicht opti-
miert und fihrt geméass Grobbeurteilung, wenn mehr als 50 Parkplatze durch die Rampe
erschlossen werden, zu Uberschreitungen der Planungswerte. Im Rahmen der Baubewil-
ligung ist die Einhaltung der Planungswerte mit Massnahmen sicherzustellen.

C. Ergebnis

Die Vorlage erweist sich im Ergebnis grésstenteils als rechtméssig, zweckmassig sowie
angemessen und kann bis auf nachstehende Gestaltungsplanvorschrift genehmigt wer-
den (§ 5 Abs. 1 PBG).

Nicht genehmigt wird:
- Art. 4 Abs. 8 GPV «Nutzungsabweichungen»

Durch diese Nichtgenehmigung entsteht im genehmigungsfahigen Teil der Vorlage keine
Regelungsliicke, weshalb diese genehmigt werden kann (Dispositiv 1).

In Bezug auf die allfallige Ergreifung von Rechtsmitteln ergehen folgende Hinweise:
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Durch die genehmigten Festlegungen (Dispositiv I) sind die Stadt und die Grundeigentu-
merschaft nicht beschwert. Weiteren betroffenen Privaten und Verb&nden steht jedoch
der Rekurs offen (§§ 338a f. PBG).

Beziglich der nichtgenehmigten Gestaltungsplanvorschrift ist die Stadt sowie die Grund-
eigentimerschaft zum Rekurs legitimiert. Scheitert eine Plandnderung im Genehmigungs-
verfahren, hangen die Anfechtungsméglichkeiten von rekurslegitimierten Dritten davon
ab, ob die Nichtgenehmigung eine zwingende Nachfolgefestlegung auslést (§§ 19 Abs. 1
lit. a in Verbindung mit § 19a Abs. 1 Verwaltungsrechtspflegegesetz [VRG]; BRGE IV Nr.
0150/2016 vom 24. November 2016). Die Nichtgenehmigung kann jedoch durch Dritte an-
gefochten werden, wenn der Zwischenentscheid einen nicht wiedergutzumachenden
Nachteil bewirken kann bzw. wenn die Gutheissung des Rekurses sofort einen Endent-
scheid herbeiftihren und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten fur ein
weitlaufiges Beweisverfahren ersparen wirde (§ 19a Abs. 2 VRG). Das Baurekursgericht
praft die formellen Voraussetzungen von Amts wegen.

Die Nichtgenehmigung (Nutzungsabweichungen gemass Art. 4 Abs. 8 der Gestaltungs-
planvorschriften) ist keiner Nachfolgeregelung zugéngig (Dispositiv Il). Es handelt sich
demnach um eine verfahrensabschliessende Anordnung, die mit Rekurs angefochten
werden kann. Die Nachfiihrung der Gestaltungsplanvorschriften nach Rechtskraft von
Dispositiv || bedarf keiner erneuten Genehmigung durch die Baudirektion.

Gemass § 5 Abs. 3 PBG ist der Genehmigungsentscheid von der Stadt zusammen mit
dem gepriften Akt zu verdffentlichen und aufzulegen. Die Stadt wird eingeladen, im Publi-
kationstext Hinweise anzubringen, inwieweit die teilweise nichtgenehmigten Inhalte eine
verfahrensabschliessende Anordnung darstellen.

Gestutzt auf § 4 und § 9 der Gebiihrenordnung fur Verwaltungsbehérden ist fur diese Ver-
fugung eine Gebihr zu erheben.

Die Baudirektion verfiigt:

I.  Der private Gestaltungsplan «Schindler-Areal», welchem das Gemeindeparlament
Schlieren mit Beschluss vom 18. November 2019 zugestimmt hat, wird unter Vorbe-
halt von Dispositiv I, genehmigt.

II.  Nicht genehmigt wird Art. 4 Abs. 8 «Nutzungsabweichungen» der Gestaltungsplan-
vorschriften zum privaten Gestaltungsplan «Schindler-Areal» vom 26. April 2019.

lll. Die Staats- und Ausfertigungsgebuhr betrégt Fr. 757.-- (106 528/83100.40.100) und
wird der Rechnungsadressatin gemass Dispositiv VI auferlegt.

IV. Gegen Dispositiv Il dieser Verfiigung kann innert 30 Tagen, von der Mitteilung an
gerechnet, beim Baurekursgericht des Kantons Zirich, Postfach, 8090 Ziirich, schrift-
lich Rekurs erhoben werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Be-
grindung enthalten. Die angefochtene Verfiigung ist beizulegen oder genau zu be-
zeichnen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit wie
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mdglich beizulegen. Rekursentscheide des Baurekursgerichts sind kostenpflichtig;
die Kosten hat die im Verfahren unterliegende Partei zu tragen.

Die Stadt Schlieren wird eingeladen

Dispositiv | und Il sowie den kommunalen Beschluss samt Rechtsmittelbelehrung zu
verdffentlichen

diese Verfugung zusammen mit der gepriiften Planung aufzulegen

nach Rechtskraft die Inkraftsetzung zu veréffentlichen und diese dem Baurekursge-
richt sowie dem Amt fiir Raumentwicklung mit Beleg der Publikation mitzuteilen

nach Inkrafttreten des privaten Gestaltungsplans «Schindler-Areal» die Gestaltungs-
planvorschriften im Sinne der Erwagungen nachzufiihren

nach Inkrafttreten die Anderungen im Kataster der 6ffentlich-rechtlichen Eigentums-
beschrénkungen (OREB-Kataster) nachfilhren zu lassen

Mitteilung an

Stadt Schlieren (unter Beilage von acht Dossiers)

Baurekursgericht (unter Beilage von zwei Dossiers)

Amt fir Raumentwicklung (unter Beilage von zwei Dossiers)

Acht Grad Ost AG, Wagistrasse 6, 8952 Schlieren (Katasterbearbeiterorganisation)
Schindler Pensionskasse, Zugerstrasse 13, 6030 Ebikon (Rechnungsadressatin)-

Baudirektion



Lichtraumprofil A1-A1 mit Richtprojekt 1:500
vom Baubereich B2 und B4
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Lichtraumprofil A2-A2 mit Richtprojekt 1:500
vom Baubereich H
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Lichtraumprofil B-B mit Richtprojekt 1:500
vom Baubereich B1 und B3
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Lichtraumprofil C-C mit Richtprojekt 1:500
vom Baubereich G
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Festlegungen

====<  Gestallungsplanperimeter
Baubereich

Anordnungsspielraum gemass Art.4 Abs.2

ih fur die Ein- und Ausfahrt von Motorfahrzeugen
(generelle Lage)

Zufahrisweg (generelie Lage)

«eep  Fusswegverbindung (generelle Lage)
Frefaumbereich Oberitisches Parkieren
(generelle Lage und Abmessung)
[77]  Fretmumberscn Quterisz o o Zochrsassa
L] (generolle Lage und Abmessi
777 Frommbescn G i mendmen
2 (generelle Lage und Abmessung)
Freiaumbereich nnerer Gartenraum
[ [yt e
[ ] Froraumberech Vorgarer
| (genere Lage und Abmessung)

Erschiiessungs- und Anliferungsfiache
(generelie Lage und Abmessung)

Informationsinhalte

Richtprojekt Gebaudevolumetrie
Richtprojekt Einstellhalle

Richtprojekt Baume
=e++  Richiprojekt arealinterne Durchwegung

Verkehrsbauiiie
Exemplar der Gemeinde
Stadt Kanton Ziirich
Schlieren

Privater Gestaltungsplan Schindler-Areal

mit ffentlich-rechtlicher Wirkung geméss § 85 Planungs- und Baugesetz (PBG)

Situationsplan 1:500

itere verbi des
- Vorschriften
Miwirkung und offentiiche Auflage vom: 15. Juni 2018 bis 14. August 2018

Vorprafungsbericht vom: 12. September 2018

tace
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Grundeigentomer Jurg Brem

Grundeigentamer Fernando Umberto Kagi:

Zustimmung des Gemeindeparlaments am 1.8, Nov. 2019
Der Prasident . die Prasidentin: Dor Sekrtar / die Sekretarn |l
Y |

Von der Baudirektion teilweise nicht genehmigt mit
BDV Nr. 0732/20 vom 11. Juni 2020

Filr die Baudirektion: / ///Z

Erstellungs- und Druckdatum: 26. April 2019

Adrian Streich i
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Architekten AG TADMPANONG STADTERAU ENTWICKLONG g I



Exemplar der Gemeinde

Stadt Kanton Zrich
Schlieren

Privater Gestaltungsplan Schindler-Areal

mit 6ffentlich-rechtlicher Wirkung gemass § 85 Planungs- und Baugesetz (PBG)

Vorschriften

Weitere verbindliche Bestandteile des Gestaltungsplans:
- Situationsplan 1:500

Mitwirkung und &ffentliche Auflage vom: 15. Juni 2018 bis 14. August 2018

Vorprifungsbericht vom: 12. September 2018

Grundeigentumerin Schindler Pensionskasse:

Grundeigentiimer Jiurg Brem:

Grundeigentiimer Fernando Umberto Kagi:

Zustimmung des Gemeindeparlaments am:

Der Pré&sident / disRrasidentin:

Von der Baudirektion teilweise nicht genehmigt mit
BDV Nr. 0732/20 vom 11. Juni 2020

Fiir die Baudirektion: %&%

Erstellungs- und Druckdatum: 26. April 2019

PLANPARTNER AG Adrian Streich o _," Ganz Landschaftsarchitekten GinbH

RAUMPLANUNG STADTEBAU ENTWICKLUNG Architekten AG R wuwganz-la.ch  mail@gan zla.ch
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A ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 3

Zweck

Ziele

Verbindliche Bestandteile

Orientierende Bestandteile

Geltungsbereich

Geltendes Recht

Ubergeordnetes Recht

A ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Art. 1  Zweck und Ziele

' Der Gestaltungsplan bezweckt eine bauliche Verdichtung

des Schindler-Areals. Dabei soll eine stadtebaulich, architekto-
nisch und freirdumlich besonders gut gestaltete und wirtschaftli-
che Uberbauung sichergestellt werden.

2 Mit dem Gestaltungsplan werden folgende Ziele verfolgt:
— Hohe stadtebauliche Qualitat

— Besonders gut gestaltete Bauten und Anlagen sowie de-
ren Umschwung und eine zweckmassige Ausstattung und
Ausristung

—~ Sicherstellung o6ffentlich zuganglicher Platze und Fuss-
wegverbindungen mit besonders guter Freiraumausstat-
tung

— Publikumsbezogene Nutzungen an Passantenlagen

— Larmschutz entlang der Zircherstrasse

Art. 2 Bestandteile

' Der Gestaltungsplan besteht aus folgenden rechtsverbindli-

chen Bestandteilen:
— Vorschriften
— Situationsplan 1:500
Folgende Bestandteile haben orientierenden Charakter:

— Bericht nach Art. 47 Raumplanungsverordnung RPV
(Planungsbericht)

— Uberbauungs- und Aussenraumkonzept «Schindler-
Areal» vom 10. April 2019 (Richtprojekt)

Art. 3 Geltungsbereich, geltendes Recht
' Der Gestaltungsplan gilt fir den im Situationsplan 1:500 be-
zeichneten Perimeter.

2 Soweit der Gestaltungsplan nichts anderes bestimmt, gelten

die Bestimmungen der Bauordnung (BO) der Stadt Schlieren in
der Fassung vom 16. September 1996.

Ubergeordnetes Recht bleibt vorbehalten.

29356_05A_190426_Vorschr.docx

Planpartner AG
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Baubegriffe und Messweisen * Es gelten die Baubegriffe und Messweisen des Planungs-
gemass bisherigem Recht und Baugesetzes vom 7. September 1975 mit Anderungen bis
zum 28. Februar 2017 samt zugehoriger Verordnungen.

Bestandesgarantie Hochh&user 5 Fur die bestehenden Hochhauser in den Baubereichen G
und H gilt die Bestandesgarantie gemass § 357 PBG. Die Vor-
schriften des vorliegenden Gestaltungsplans kommen erst zur
Anwendung, wenn die Hochhauser durch Neubauten ersetzt
werden.

29356_05A_190426_Vorschr.docx Planpartner AG



B BAU- UND NUTZUNGSVORSCHRIFTEN 5

Baubereiche

Abgrenzung Baubereiche
B1 und B2

Grundmasse und Nutzweise

B BAU- UND NUTZUNGSVORSCHRIFTEN
Art. 4 Baubereiche

Die maximal zulassige Ausdehnung der Gebaude und die
minimalen Grenzabstande werden durch die im Situationsplan
1:500 festgelegten Baubereiche und die maximalen Héhenko-
ten in m 0. M. gemass Abs. 3 bestimmt. Zulassige Abweichun-
gen sind in Art. 7 geregelt.

2 Die Abgrenzung zwischen den Baubereichen B1 und B2 darf

héchstens je 4,0 m in Richtung West oder Ost verschoben wer-
den.

Innerhalb der Baubereiche bzw. Baubereichsgruppen gelten
folgende maximale Hohenkoten, maximale Anzahl Vollgeschos-
se (VG), maximale Anzahl anrechenbare Untergeschosse (UG),
zuléssige Nutzweisen, minimale Wohnanteile, minimale Gewer-
beanteile und maximale anrechenbare Geschossflachen (aGF):

29356_05A_190426_Vorschr.docx

Planpartner AG



B BAU- UND NUTZUNGSVORSCHRIFTEN

Bau- max. Ho- max. max. zuldssige min. min. Ge- max.

bereich henkote Anzahl | Anzahl | Nutzweise Wohnan- werbean- aGF
[mi.M] | VG anr. UG teil [%] teil [%] [m?]

A 409,45 4 1 | Gewerbe

B1 413,95 5 1 | Gewerbe

B2 413,95 6 1 | Wohnen/Gewerbe

B3 411,40 4 1 | Gewerbe

B4 410,25 5 0 | Wohnen/Gewerbe

B5 410,25 5 0 | Wohnen/Gewerbe

C1 410,95 4 0 | Wohnen/Gewerbe

C2 410,10 4 0 | Wohnen/Gewerbe

C3 409,55 4 0 | Wohnen/Gewerbe

D1 411,20 4 0 | Wohnen/Gewerbe

D2 410,75 4 0 | Wohnen/Gewerbe

D3 410,00 4 0 | Wohnen/Gewerbe

D4 408,95 4 0 | Wohnen/Gewerbe 60 15

G 428,95 11 0 | Wohnen/Gewerbe

H 429,95 11 0 | Wohnen/Gewerbe 60 0| 22'888

F1 413,95 6 1 | Wohnen/Gewerbe

F2 410,25 5 1 | Wohnen/Gewerbe 70 5 1'646

E 411,20 4 0 | Wohnen/Gewerbe 70 0 628

Dachgeschosse s Dachgeschosse gemass § 255 PBG sind nicht zul&ssig.

Nicht stérendes Gewerbe

Als Gewerbenutzung sind nur nicht stérende Betriebe zulés-
sig. Sexgewerbliche Salons oder vergleichbare Einrichtungen
sind nicht zul&ssig.

29356_05A_190426_Vorschr.docx

Planpartner AG




B BAU- UND NUTZUNGSVORSCHRIFTEN 7

Erdgeschossnutzung

Mindestanteile

® In den Baubereichen B2 und F1 ist Wohnen im Erdgeschoss

nicht zulassig. In den Baubereichen B1, B2 und F1 sind im Erd-
geschoss zur Zircherstrasse und zum «Quartierplatz an der
Zurcherstrasse» hin publikumsorientierte Nutzungen anzuord-
nen.

" Der minimale Wohnanteil und der minimale Gewerbeanteil
beziehen sich auf die anrechenbare Geschossflache gemass
Art. 5 dieser Vorschriften.

ES I

Anrechenbare Geschossflache

Uberhohes Erdgeschoss
Zurcherstrasse

Hochhauser

Gebaudelangen und -tiefen

Abstdnde und Bauweise

Mehrhéhenzuschlag

-ea*eﬂeﬂ—ané—mﬁ-z&stmmung—def—smd{—Sehheﬁeﬁ—ﬁber—eme-
-Ausnahmebewiligung gemass §-220-PBG zulassig-

9

Es gelten die Immissionsgrenzwerte der Empfindlichkeitsstu-
fell gemass eidg. Larmschutzverordnung (LSV) vom
15. Dezember 1986.

Art. 5 Anrechenbare Geschossflache (aGF)

Fir die Ausnltzung sind alle dem Wohnen, Arbeiten oder sonst
dem dauernden Aufenthalt dienenden oder hierfir verwendba-
ren Rdume in Vollgeschossen und anrechenbaren Unterge-
schossen, unter Einschluss der dazugehdrigen Erschliessungs-
flachen und Sanitarrdume samt inneren Trennwé&nden anre-
chenbar.

Art. 6 Bauvorschriften in den Baubereichen
' In den Baubereichen A, B1, B2 und F1 ist strassen- bzw.
platzseitig im Erdgeschoss auf einer Tiefe von mindestens
5,0 m eine Geschosshdhe von mindestens 4,0 m (im Licht) vor-
zusehen. Technisch bedingte Installationen diirfen in geringem
Ausmass in die Lichte H6he hineinragen.

2 In den Baubereichen G und H sind Hochhauser gemass

§ 282 ff PBG zulassig.

® Die Gebaudelangen und -tiefen sind nicht beschrénkt, soweit

dies wohnhygienisch, feuerpolizeilich und arbeitsrechtlich zu-
I&ssig ist. Es gibt keinen Mehrlangenzuschlag.

* Unter Vorbehalt einwandfreier hygienischer und feuerpolizei-
licher Verhaltnisse dirfen die kantonalen Mindestabstande in-
nerhalb der Baubereiche unterschritten werden. Die geschlos-
sene Bauweise ist zulassig.

® Der Mehrhdhenzuschlag gemass § 260 Abs. 2 PBG wird flr
den gesamten Perimeter ausgeschlossen.
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Planpartner AG



B BAU- UND NUTZUNGSVORSCHRIFTEN 8

Strassen- bzw. Wegabstand,
Baulinienbereich

Zulassige Abweichungen

Westliche Perimetergrenze

Mit Ausnahme entlang von rechtskraftigen Baulinien gelten
im ganzen Perimeter keine unter- oder oberirdischen Strassen-
bzw. Wegabstande.

Art. 7 Abweichungen von den Baubereichen

Folgende Gebaude und Gebaudeteile dirfen — vorbehaltlich
§ 100 PBG (Baulinienbereich) — tiber die Grenzen der Baube-
reiche hinausragen oder ausserhalb der Baubereiche erstellt
werden:

a) Unterirdische Gebaude und Gebé&udeteile;

b) Besondere Geb&ude im Sinne von § 273 PBG, die der An-
wohnerschaft dienen und gemeinschaftlichen Charakter ha-
ben;

¢) Zweiradunterstande;
d) Einrichtungen fur Kinderspielplatze;

e) Gebaude, Gebaudeteile und Anlagen fir die Anlieferung und
die Verkehrserschliessung (Zufahrten, Zugéange, Treppen,
Rampen und dgl.) sowie fur die Ver- und Entsorgung;

f) Vorragende Gebaudeteile (wie Eingangsbereiche, Erker,
Balkone, Vordacher und dgl.) héchstens 2,0 m auf maximal
der Halfte der betreffenden Fassadenlange;

g) Zur Zircherstrasse oder zu den Quartierplatzen gerichtete
Vordacher bei den Baubereichen A, B1, B2, B3, C1, D1, D2,
F1, F2, G und H mit einer Tiefe von max. 2,5 m;

h) Dachaufbauten tber Treppenhdusern mit Dachzugangen
und Abstellrdumen,;

i) Kamine, Entluftungsanlagen, technisch bedingte Aufbauten
(Liftuberfahrten und dgl.), Oberlichter, Fassadenreinigungs-
anlagen, Anlagen fur die Nutzung / Umwandlung von erneu-
erbarer Energie vertikal Uber die maximale Héhenkote hin-
aus;

j) Technisch bedingte Einrichtungen (Aussenluftfassungen,
Entrauchungs- und Nachstroméffnungen, Fluchtwegbauwer-
ke und dgl.) im Aussenraum.

Fur Gebaude und Gebéaudeteile in den Baubereichen D3 und
D4 entlang der Baubereichsgrenze zwischen den Koordinaten-
punkten 8 und 9 sowie die Baubereichsgrenze zwischen den
Koordinatenpunkten 13 und 14 sind die Abweichungen gemass
Abs. 1 lit. b, e oder f nicht zulassig. Der Zufahrtsweg gemass
Art. 14 sowie wo bezeichnet oberirdische Parkierung gemass
Art. 15 Abs. 6 sind zul&ssig.
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B BAU- UND NUTZUNGSVORSCHRIFTEN 9

Nicht zulassige Abweichungen

Archéologische Zone

Etappierung

Anforderungen Teiletappe

Mindestanteile

Ubrige Geb&dude und Gebaudeteile sind ausserhalb der Bau-
bereichsgrenzen nicht zulassig.

Art. 8 Archédologische Zone

Der Baubeginn ist mit der Kantonsarchaologie so frith wie mag-
lich abzusprechen, damit sie vorgéngig die nétigen Sondierun-
gen und allenfalls Rettungsgrabungen durchfiihren kann. Den
Anordnungen der Kantonsarch&ologie ist Folge zu leisten. Falls
in Abwesenheit von Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern der Kan-
tonsarchdologie Funde zum Vorschein kommen, so darf die
Fundsituation nicht verandert werden. Die Funde sind dem
Stadtrat und der Kantonsarch&ologie umgehend anzuzeigen.
Aliféllige Schutzmassnahmen bleiben vorbehalten.

Art. 9 Etappierung

Eine etappenweise Ausfiihrung der Uberbauung ist zulassig.

Eine etappenweise Bebauung setzt jedoch den Nachweis
einer guten stadtebaulichen, architektonischen und aussen-
raumlichen Teiletappe sowie einer ausreichenden Freiraumver-
sorgung und einer funktionsfahigen Erschliessung voraus. So-
fern zweckmassig, verhaltnisméassig und angemessen, sind die
Quartierplatze und Fusswegverbindungen West und Ost nach
Vollendung der ersten Etappe fiir die Offentlichkeit zuganglich
zu machen. Provisorische Lésungen sind zuléssig.

® Mit jeder Bauetappe ist aufzuzeigen, dass mit den weiteren

Etappen die Mindestanteile Wohnnutzung und Gewerbenutzung
gemass Art. 4 Abs. 3 erreicht werden kénnen.
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C GESTALTUNG 10

Gestaltungsqualitat

Gesamtwirkung

Wohnqualitat

Strassen- und Platzraume

Adressbildung

Gebaude und Gebaudeteile
gemass Art. 7

Ubergang Baubereiche
B2 und F1

Wegleitender Charakter

Orientierender Charakter

C GESTALTUNG

Art. 10 Gestaltungsqualitdt und Gesamtwirkung
' Bauten, Anlagen und Aussenrdume sind fur sich und in ihrem
Zusammenhang so zu gestalten, dass eine besonders gute
stadtebauliche, architektonische und aussenrdumliche Ge-
samtwirkung erreicht wird. Es gelten die Anforderungen gemass
§ 71 PBG.

2 Die Gestaltung der Bauten soll hinsichtlich Massstéblichkeit,
Formensprache, Gliederung, Materialwahl, Fassadengestaltung,
Farbgebung und Beleuchtung zu einem harmonischen Gesamt-
bild fuhren.

3 Es ist eine besonders hohe Wohnqualitét anzustreben. An

Lagen mit erhdhtem Publikumsverkehr ist der Wohnqualitat
besondere Aufmerksamkeit zu schenken.

4 Entlang der Zircher-, Allmend- und Schulstrasse sowie den
Quartierplatzen sind die Gebaude so zu situieren und so zu
gestalten, dass eine besonders gute Gesamtwirkung der betref-
fenden Strassen- und Platzrdume resultiert.

5 Bei direkt an den o&ffentlichen Strassen liegenden Gebauden

und Gebaudeteilen sind die Hauszugange und Postadressen
mit Bezug zu den Strassenrdumen oder den Quartierplatzen
anzuordnen.

® Gebaude und Gebaudeteile gemass Art. 7 sind besonders
gut zu gestalten. Mit Ausnahme von kleineren technisch beding-
ten Anlagen, Liftungsauslassen, Kaminen und Installationen far
die Nutzung/Umwandlung von erneuerbarer Energie sind Dach-
aufbauten zu verkleiden.

" Im Falle einer geschlossenen Bauweise und einer zeitlich

gestaffelten Realisierung der Gebaude in den Baubereichen B2

- und F1 ist sicherzustellen, dass nach jeder Teiletappe eine gute

Gestaltung der Stirnfassade gewahrleistet ist.

Art. 11 Richtprojekt

' Mit Ausnahme der Baubereiche E und F1, F2 gilt hinsichtlich
der Gestaltung der Bebauung und der Aussenrdume das Richt-
projekt als wegleitend. Abweichungen sind zuléssig, sofern die
Qualitatsanforderungen gemass Art. 10 erfillt sind.

2 In den Baubereichen E, F1 und F2 gilt das Richtprojekt als

orientierend. In diesen Baubereichen muss die Gestaltung der
Bebauung und der Aussenrdume die Qualitdtsanforderungen
gemass Art. 10 erfillen. Die Umsetzung erfolgt im Baubewilli-
gungsverfahren.
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D AUSSENRAUM 1

Aussenrdaume

Quartierplatz an
der Zlrcherstrasse

Quartierplatz an der Schulstrasse

Innerer Gartenraum

Vorgarten

Fusswegverbindungen

Offentliche Zuganglichkeit

Freiflache

D AUSSENRAUM

Art. 12 Aussenrdume
' Die Aussenraume sind sorgfaltig, mit sehr guter raumlicher
und gestalterischer Qualitat und entsprechend ihrer Funktion zu
gestalten.

2 Der im Situationsplan 1:500 bezeichnete Freiraumbereich

«Quartierplatz an der Zircherstrasse» soll einen stadtischen
Charakter erhalten.

® Der im Situationsplan 1:500 bezeichnete Freiraumbereich

«Quartierplatz an der Schulstrasse» ist quartierspezifisch mit
attraktiven Aufenthaltsmoglichkeiten zu konzipieren.

* Der im Situationsplan 1:500 bezeichnete Freiraumbereich

«Innerer Gartenraumy ist als hochwertige Umgebung zu gestal-
ten. Belagsflachen sind so gering wie méglich auszubilden. Es
sind Spielbereiche und Erholungs- bzw. Aufenthaltsflachen
vorzusehen. Private Aussenbereiche sind nicht zuléssig.

° Der im Situationsplan 1:500 bezeichnete Freiraumbereich

«Vorgarten» soll einen Vorgartencharakter aufweisen. Er dient
dem Zugang zu den Hausern, als Abstellbereich fiir Velos sowie
der Schoénheit und soll eine klein- bis mittelgrosse Baumbe-
pflanzung aufweisen. In den bezeichneten Bereichen ist oberir-
dische Parkierung gemass Art. 15 Abs. 6 zuléssig.

® Die im Situationsplan 1:500 bezeichneten Fusswegverbin-

dungen sind gut zu gestalten. Die minimale Wegbreite betragt
2,0 m. Die lichte Breite zwischen Gebauden bzw. Gebaudetei-
len betragt mindestens 3,0 m. Sofern in den Baubereichen B2
und F1 die geschlossene Bauweise realisiert wird, ist der Ge-
baudedurchgang zweigeschossig zu gestalten.

" Die Quartierplatze, die Spielbereiche im Freiraumbereich

«Innerer Gartenraum» und die Fusswegverbindungen sind dau-
ernd offentlich zugénglich zu gestalten. Den Ubergéngen zu
angrenzenden Wohnnutzungen im Erdgeschoss ist grosse
Aufmerksamekeit zu schenken.

& Im gesamten Perimeter muss eine nicht unterkellerte Freifla-

che von mindestens 4'250 m? realisiert werden. Die Freiflache
ist grundsatzlich versickerbar zu gestalten.
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E VERKEHR 12

Ein- und Ausfahrten fur
Motorfahrzeuge

Garagenrampen

Tiefgarage F1/F2

Anlieferung

Zufahrtsweg

Anzahl Abstellplatze

Unterirdische Anordnung

Kunden- und Besucherplatze

E VERKEHR

Art. 13 Arealerschliessung
' Ein- und Ausfahrten fur den motorisierten Individualverkehr
sind an den im Situationsplan 1:500 bezeichneten Bereichen fr
die Ein- und Ausfahrt fur Motorfahrzeuge anzuordnen.

o Garagenrampen sind in die Gebaude zu integrieren. Fur die

Bestimmung der zuldssigen Neigung gilt die VSS-Norm SN 640
291a vom 1.2.2006.

® Die Tiefgarage fiir die Baubereiche F1 und F2 muss Gber die
Einfahrt beim Baubereich C3 erschlossen werden.

4 Die Anlieferung erfolgt auf den im Situationsplan 1:500 be-
zeichneten Erschliessungs- und Anlieferungsflachen.

Art. 14 Zufahrtsweg

An der im Plan schematisch bezeichneten Lage ist ein Zu-
fahrtsweg fur die Grundstiicke Kat.-Nr. 4320, 4321 und 7589 zu
realisieren.

Art. 15 Abstellplatze fiir Motorfahrzeuge
' Fur die Bestimmung der Anzahl Abstellplatze gilt die Bau-
ordnung Schlieren in Kombination mit der Wegleitung zur Rege-
lung des Parkplatz-Bedarfs in kommunalen Erlassen vom Okto-
ber 1997.

2 Das Areal liegt in der Guteklasse B.

® Fur die Bemessung des Grenzbedarfs gilt Art. 27 BO.

* Fur die Bestimmung des massgeblichen Bedarfs gelten die
Kapitel 3 und 4 der Wegleitung.

° Abstellplatze fur Bewohner und Beschaftigte sind unterir-
disch anzuordnen.

Abstellplatze fur Kunden und Besucher kénnen in Doppel-
funktion genutzt werden. Deren Anordnung ist auch oberirdisch
zulassig innerhalb des im Situationsplan 1:500 bezeichneten
Freiraumbereichs Oberirdisches Parkieren sowie mit Zustim-
mung der Stadt Schlieren im Trottoirbereich angrenzend an den
Gestaltungsplanperimeter. Die Abstellplatze sind als solche zu
bezeichnen. Es ist ein zweckmassiges Parkierungsregime zu
erlassen.
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E VERKEHR 13

Anzahl Abstellplatze

Anforderungen

Art. 16 Abstellplatze fiir Velos

Far die Ermittlung des Bedarfs von Veloparkierungsanlagen
gilt die VSS Norm SN 640065-2011 "Parkieren - Bedarfsermitt-
lung und Standortwahl von Veloparkierungsanlagen".

Mindestens 60% der erforderlichen Abstellplatze fur Velos
sind Uberdacht oder im Innern von Gebauden anzuordnen. Min-
destens 20% der erforderlichen Abstellplatze sind ebenerdig
und in Eingangsnahe anzuordnen.
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F ENERGIE 14

F ENERGIE

Art. 17 Energie

Energiewerte Neubauten innerhalb des Perimeters haben eine effiziente und
okologisch ausgerichtete Energieversorgung aufzuweisen. Sie
sind so zu erstellen, dass sie

— entweder mindestens den jeweils glltigen MINERGIE-
Standard erreichen,;

— oder den Grenzwert gemass Norm SIA 380/1 vom
1.12.2016 um mindestens 20% unterschreiten und min-
destens 70% des zulassigen Warmebedarfs fir Heizung
und Warmwasser mit ortsgebundener niederwertiger Ab-
warme oder Umweltwarme decken;

— oder ausschliesslich erneuerbare Energien oder Abwar-
me nutzen.
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G SCHLUSSBESTIMMUNGEN 15

G SCHLUSSBESTIMMUNGEN
Art. 18 Inkrafttreten

Inkrafttreten Der private Gestaltungsplan «Schindler-Areal» wird am Tag
nach der offentlichen Bekanntmachung der rechtskréftigen
Genehmigung durch die Baudirektion des Kantons Zurich ver-
bindlich.

1 Gestrichen gemiss Verfligung Nr. 0732 / 20 der Baudirektion des Kantons Zurich vom 11. Juni 2020
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1 EINLEITUNG 5

1 EINLEITUNG

1.1 Stadt Schlieren

Einordnung Schlieren ist eine Stadt im Bezirk Dietikon des Kantons Zirich.
Geografisch liegt sie im Limmattal, stdlich angrenzend an des-
sen namensgebenden Fluss und unmittelbar westlich der Stadt
Zdrich.

Bevolkerungsentwicklung Die Wohnbevdlkerung betragt rund 18'700 Personen (Stand
2016). Damit ist sie in den letzten 30 Jahren um rund 50 %
gestiegen. Der Wohnbevélkerung entspricht etwa die Arbeits-
bevolkerung mit rund 17'000 Beschéaftigten auf Gemeindege-
biet (Stand 2014).

Industrielles Erbe  Rund 80 % der Beschaftigten sind heute im tertidren Sektor
tatig (Stand 2014). Schlieren hat jedoch eine grosse industrielle
Vergangenheit, u. a. produzierte die Schweizerische Wagons-
und Aufzugefabrik AG — spater ubernommen vom Schindler-
Konzern — zwischen 1899 und 1983 an diesem Ort. Die an-
schliessend freigewordenen Areale — vornehmlich zwischen
Zircherstrasse und Gleisfeld — werden seitdem einer neuen
Nutzung zugefuhrt.

Abb. 1: Luftaufnahme Wagons- und Aufziigefabrik Werk Schlieren aus den
1970er Jahren (Quelle: www.historicSchlieren.ch, Abruf: 16.11.2017)
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1 EINLEITUNG 6

Lage

Bestand

Zielsetzung

Studienauftrag

1.2 Schindler-Areal

Das heute als «Schindler-Areal» bekannte Gebiet befindet sich
Ostlich des Schlieremer Zentrums, rund 500 m entfernt vom
Bahnhof Schlieren (vgl. Abb. 2). Es liegt unmittelbar sudlich der
Zircherstrasse gegenuber der ehemaligen Produktionsstatte
der Schweizerischen Wagons- und Aufzugefabrik AG.

St
iy i)

Abb. 2: Lage des Areals in der Stadt Schlieren (Grundlage: Kartenviewer
Swisstopo, Abruf: 9.11.2017)

Heute ist das Areal mit zwei Hochh&usern aus den 1960er Jah-
ren und mehreren weiteren Wohngebauden bebaut. Ein Gross-
teil des Areals befindet sich im Eigentum der Schindler Pensi-
onskasse.

1.3 Absicht

Die Schindler Pensionskasse beabsichtigt eine Entwicklung
bzw. Verdichtung des Areals. Mit dem Bau der angrenzenden
Haltestelle der Limmattalbahn ist hier eine Verdichtung sinnvoll
und erwunscht.

Zur Erlangung einer qualitativ hochwertigen und nachhaltigen
Lésung fir die Neugestaltung des Areals hat die Schindler
Pensionskasse einen zweistufigen Studienauftrag durchgefihrt.
Das Beurteilungsgremium des Studienauftrags hat der Veran-
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1 EINLEITUNG 7

Privater Gestaltungsplan

Planungsbericht

stalterin empfohlen, den Vorschlag des Teams um Adrian
Streich Architekten AG weiter bearbeiten und realisieren zu
lassen.

Zur Schaffung der planungs- und baurechtlichen Grundlagen
fur die erwiinschte Entwicklung des Areals soll nun ein Privater
Gestaltungsplan aufgestellt werden. Der private Gestaltungs-
plan gemass § 85 Planungs- und Baugesetz (PBG) dient der
Sicherstellung der stadtebaulichen und aussenraumlichen Qua-
litdten des Projekts und stellt die bau- und planungsrechtliche
Grundlage fur die Umsetzung der kiinftigen Bebauung dar.

Gestaltungsplane sind ein Instrument der Nutzungsplanung.
Gemass Art. 47 der Verordnung Uber die Raumplanung des
Bundes vom 28. Juni 2000 (RPV) hat die Behdrde, welche
Nutzungsplane erlasst, der kantonalen Genehmigungsbehérde
Bericht Uber die Planung zu erstatten. Es ist auszufihren, wie
der Gestaltungsplan die raumplanerischen Ziele und Grundsat-
ze, die Anregungen aus der Bevolkerung, die Sachplane und
Konzepte des Bundes und den Richtplan bericksichtigen so-
wie den Anforderungen des Ubrigen Bundesrechts (insbeson-
dere Umweltschutzgesetzgebung) Rechnung tragen.
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2 RAHMENBEDINGUNGEN 8

Planungsgebiet

Eigentimerschaft

Bestand

2 RAHMENBEDINGUNGEN

2.1 Perimeter/Eigentumsverhéltnisse

Das Planungsgebiet besteht aus den zehn Parzellen Kat.-Nr.
7565, 7566, 7591, 8139, 8140, 8141, 6933, 6932, 6931 und
4379 (vgl. Abb. 3). Das Areal hat eine Grosse von rund
15'700 m?2.

Abb. 3: Ausschnitt Katasterplan (Grundlage: GIS-Browser des Kantons Zirich,
Abruf: 21.07.2017)

Die Eigentumerschaft besteht aus folgenden drei Parteien
(Stand: 21.07.2017):

¢ Schindler Pensionskasse
e Jurg Brem
* Fernando Umberto K&gi

Sieben der zehn Parzellen bzw. rund 90 % der einbezogenen
Flache befindet sich im Eigentum der Schindler Pensionskasse.

Im Planungsgebiet befinden sich zwei Wohnhochhduser aus
den 1960er Jahren sowie mehreren Wohngebaude. Der Frei-
raum ist gepragt von einer Erschliessungsstrasse, oberirdi-
schen Parkierungsflachen und dazwischenliegenden Rasenfla-
chen mit Baumen.
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2 RAHMENBEDINGUNGEN 9

Bevolkerung Innerhalb des Planungsgebiets betragt die Zahl der Einwohner
rund 330 Personen' und die Zahl der Beschéftigten rund 30
Personen’.

Abb. 4: Ausschnitt Orthophoto (Grundlage: GIS-Browser des Kantons Zlrich,
Abruf: 9.11.2017)

2.2 Bestehende Dienstbarkeiten

Grunddienstbarkeiten ~ Auf den Grundstiicken innerhalb des Planungsgebiets beste-
hen verschiedene Grunddienstbarkeiten. Die nachfolgende ist
fur den Gestaltungsplan relevant:

Erschliessungsstrasse  Im Grundbuch sind fur Kat.-Nr. 7565 und 6932 je ein Fuss- und
Fahrwegrecht zugunsten der drei westlichen Nachbarparzellen
Kat.-Nr. 4320, 4321 und 7589 eingetragen.

Weitere Die weiteren Grundbucheintrage sind im Rahmen des Baube-
willigungsverfahrens zu berlcksichtigen.

Bundesamt fiir Statistik, Statpop 2015, abgerufen uber GIS-
Browser Kanton Zirich am 14.12.2017

Bundesamt fir Statistik, Statent 2013 provisorisch, abgerufen
Uber GIS-Browser Kanton Zirich am 14.12.2017
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Kantonaler Richtplan

Siedlung
bestehend  geplant
Siedlungsgebiet
7/ Zentrumsgebiet

Schutzwiirdiges Ortsbild

Verkehr
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Bahnlinie doppel- oder

mehrspurig
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=3
o
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I:] E Guterumschlag
I:] B Haltestelle Reisebusverkehr
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Schmalspurtunnel
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Linienfiihrung

(@] (0] Station / Haltestelle
Aufzuhebende Station /
Haltestelle
Luftseilbahn

Regionales Raumordnungs-
konzept (Regio-ROK)

2.3 Ubergeordnete Planungsgrundlagen

Der kantonale Richtplan® macht fiir das Planungsgebiet folgen-
de Vorgaben:

* Das Planungsgebiet befindet sich im bestehenden Sied-
lungsgebiet. In diesem soll mit dem Boden haushélterisch
umgegangen, die Siedlung nach innen entwickelt, Zentrums-
gebiete und Bahnhofsbereiche gestarkt, die Siedlungsquali-
tat erhdéht und das Gewerbe gestarkt werden.

* In unmittelbarer Nahe wird auf der Zircherstrasse die
Limmattalbahn inkl. Haltestelle gebaut. Noérdlich der Zir-
cherstrasse befindet sich das Zentrumsgebiet Schlieren,
welches fir Wohn- und Dienstleistungsnutzungen entwickelt
und neugestaltet werden soll. Im Rahmen der geplanten
Limmattalbahn wird beabsichtigt, den 6ffentlichen Raum auf-
zuwerten.
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Abb. 5: Ausschnitt des Kantonalen Richtplans (Grundlage: Kantonaler Richt-
plan Zirich vom 31.8.2016)

Das regionale Raumordnungskonzept Limmattal stellt als Zu-
kunftsbild im Sinne eines anzustrebenden Zielzustandes die

Die rechtskraftige Fassung datiert vom 31.8.2016. Eine Teilrevisi-
on befand sich bis 31.3.2017 in der Mitwirkung. Gemass in die
Mitwirkung gegebener Fassung bewirkt die Teilrevision keine un-
mittelbaren Anderungen fiir das Planungsgebiet.
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Siedlung

- Sehr hohe Dichte
- Hohe Dichte

Mittlere Dichte
Geringe Dichte

Sehr geringe Dichte

’a,,»" Regional-/Stadtteilzentrum

Sub-/Quartierzentrum

Nutzungsschwerpunkte

Freizeit

%
Konsum
Arbeiten
Gesundheit

Bildung

Regionaler Richtplan Limmattal

Grundstruktur der Bodennutzung im Jahr 2030 dar. Es dient als
Uberbau fir den regionalen Richtplan und enthalt u. a. folgen-
de Vorgaben:

* Fir den Gestaltungsplanperimeter wird in der Nahe des regi-
onalen Subzentrums Schlieren ein Siedlungsgebiet von mitt-
lerer bis sehr hoher Dichte angestrebt (vgl. Abb. 6).

* In der Umgebung ist ausserdem ein neuer Nutzungsschwer-
punkt «Freizeit» und ein neues Nutzungsschwergebiet «Ar-
beit» vorzusehen.

\/ Unter- i
engstringen ”1;5 \

Ober~
Qngstringen

gioROK

6_29A_171109_MakroPla_Re

293

Urdorf

-

/ L‘-\:\ \
| |ﬁ )
o

Abb. 6: Ausschnitt des regionalen Raumordnungskonzepts (Grundlage: Regi-
onales Raumordnungskonzept Limmattal vom 01.11.2011)

Der Regionale Richtplan Limmattal* erganzt und prazisiert die
Vorgaben im kantonalen Richtplan u. a. um folgende Vorga-
ben:

* Im Planungsgebiet ist als Richtwert eine hohe (Nutzungs-)
Dichte von mindestens 150-300 Einwohner und Arbeitsplat-
ze pro Hektar (vgl. Richtplantext S. 11) bzw. im Normalfall
eine Ausnitzung von mindestens 105% (vgl. Richtplantext S.
33) vorzusehen.

* Das Planungsgebiet befindet sich im Bereich der Limmattal-
bahn, wo auf die gute Erreichbarkeit ihrer Haltestellen fur

*  Die rechtskraftige Fassung des regionalen Richtplans Limmattal

wurde am 4. Oktober 2017 durch den Regierungsrat des Kantons
Zurich festgesetzt.
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2 RAHMENBEDINGUNGEN 12

Fussganger und Velofahrer besonders zu achten ist (vgl.
Richtplantext S. 19).

* Nordlich des Planungsgebiets ist ein Arbeitsplatzgebiet vor-
zusehen. Zudem sind dort Hochhduser geeignet.

» Das Planungsgebiet befindet sich im Prioritatsgebiet fir rohr-
leitungsgebundene Energietrager.

* Nordlich und sudlich des Planungsgebiets sind neue Alltags-
verbindungen fir den Veloverkehr vorzusehen.

gioRP

29356_29A_171109_MakroPla_Re:

Regional Siedlung

bestehend geplant
Siedlungsgebiet

Zentrumsgebiet

Schutzwiirdiges Ortsbild

Arbeitsplatzgebiet

Mischgebiet

Gebiet fir 6ffentliche Bauten und Anlagen
Gebiet fir stark verkehrserzeugende Nutzungen
Eignungsgebiet fiir Hochhauser

Hohe bauliche Dichte

Niedrige bauliche Dichte

Stand- und Durchgangsplatz fir Fahrende 4 : 7|

o5EC0NNEN

Abb. 7: Ausschnitt der Karte Siedlung und Landschaft des regionalen Richt-
plans Limmattal (Grundlage: Regionaler Richtplan Limmattal vom 4.10.2017)

2.4 Denkmalpflege/Archaologie

ISOS Im Planungsgebiet befindet sich kein Objekt des Bundesinven-
tars der schutzenswerten Ortsbilder von nationaler BedeutungS.

Denkmalpflege Im Planungsgebiet befinden sich keine Denkmalpflege-Objekte
von Uberkommunaler Bedeutung. Gemass Bauteninventar der
Stadt Schlieren befinden sich im Planungsgebiet keine inventa-
risierten Bauten.

Archaologische Zone Die Parzelle Kat.-Nr. 7565 befindet sich in der Archdologischen
Zone. Gemass Auskunft der Kantonsarchdologie wurden im 19.
Jh. im Umfeld des Areals frihmittelalterliche Graber gefunden

gemass Anhang der Verordnung uber das Bundesinventar der
schiitzenswerten Ortsbilder der Schweiz (VISOS, Stand am 1. Ok-
tober 2016).
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Stadtentwicklungskonzept

Kommunaler Richtplan Verkehr /
Verkehrsplan

Kommunaler Richtplan
Siedlung und Landschaft

Kommunaler Energieplan

und das Gebiet daher als Verdachtsflache markiert. Fur die
Planung von Eingriffen in der Umgebung, z.B. neue Tiefgara-
gen, neue Leitungen oder andere Erschliessungen, ist die Kan-
tonsarchaologie beizuziehen. Im Rahmen des Gestaltungs-
plans sind keine weiteren Abklarungen erforderlich.

2.5 Kommunale Planungsgrundlagen

Das uberarbeitete Stadtentwicklungskonzept6 ist verwaltungs-
anweisend und bildet die Grundlage fir den kommunalen
Richtplan Siedlung und Landschaft sowie die zukunftige Nut-
zungsplanung. Es enthalt u. a. folgende Vorgaben zum Pla-
nungsgebiet:

* Das Planungsgebiet befindet sich in einem vorrangigen Ver-
dichtungsgebiet, in welchen eine Ausnitzung von 1,3 bis 1,7
anzustreben ist.

* Entlang der zukinftigen Achse der Limmattalbahn ist eine
zusatzliche Verdichtung um 0,2 zu prufen.

Der Verkehrsplan ist ein kommunaler Richtplan gemass § 31
PBG. Er erganzt und prazisiert die Vorgaben im kantonalen wie
auch regionalen Richtplan u. a. um folgende Vorgaben:

* Der Strassenraum entlang der Zircherstrasse ist siedlungs-
orientiert zu gestalten.

* Entlang der Zircherstrasse, Allmendstrasse und Schulstras-
se sind bestehenden Fusswegverbindungen festgesetzt.

Auf Grundlage des uberarbeiteten Stadtentwicklungskonzeptes
wird zurzeit ein kommunaler Richtplan (gemass § 31 PBG)
Siedlung und Landschaft erarbeitet.

Der Energieplan der Stadt Schlieren® stiitzt sich auf § 7 des
kantonalen Energiegesetzes. Es enthalt folgende Vorgaben
zum Planungsgebiet:

* Das Planungsgebiet befindet sich in einem Eignungsgebiet
fur leitungsgebundene Energien. Eine Anschlusspflicht be-
steht allerdings nicht.

Die rechtskraftige Fassung wurde am 27.6.2016 vom Stadtrat
genehmigt.

Die rechtskraftige Fassung wurde am 26.7.2017 von der Baudi-
rektion des Kantons Zirich teilweise nicht genehmigt. Nicht ge-
nehmigte Bestandteile haben keinen Einfluss auf das Planungs-
gebiet.

Die rechtskraftige Fassung wurde am 11.5.2016 vom Regierungs-
rat genehmigt.
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* Es wird die Verwendung folgender Energietrager empfohlen:
Nutzung von Geothermie (Erdsonden mit Warmepumpen)
und Ersatz von Heizdlfeuerung durch Erdgas.

=

Abb. 8: Ausschnitt Zonenplan (Grundlage: Zonenplan der Stadt Schlieren vom
27.5.2002)

Bauordnung Das Planungsgebiet ist gemass Zonenplan® der Zone W4 0,80
zugeordnet. Auf den Grundsticken Kat.-Nr. 7566, 7591 und
teilweise 7565 ist zusatzlich massig stérendes Gewerbe zulas-
sig. In der Zone W4 0,80 gelten gemass der Bauordnung10
folgende Grundmasse:

Die rechtskraftige Fassung wurde am 27.6.2002 von der Baudi-
rektion des Kantons Zirich genehmigt.

Die rechtskraftige Fassung wurde am 23.4.1997 vom Regierungs-
rat des Kantons Zirich genehmigt.

10

29356_05A_191129_PlaBer.docx Planpartner AG



2 RAHMENBEDINGUNGEN 15

Wohnzone W4 (Bauordnung vom 16.9.1996)11

Regelbauweise Arealiiberbauung™

Zulissige Nutzung®

Entlang Zircherstrasse «Wohnen, massig stérende Betriebe und
Nutzungeny», sonst « Wohnen, nicht stdrende Betriebe und Nutzun-
gen»

Ausniitzung max. 80 % 88 %'
Vollgeschosse max."® 4 6
Anrechenbares 1

Dachgeschoss max.

Anrechenbares 0

Untergeschoss max.

Gebaudelange max. 60 m keine Vorgabe
Grundabstand min. 5 m

Gebiudehéhe'® max. 13.5 m

Firsthohe max. 6 m

Wohnanteil min. 60 %

Mehrhéhenzuschlag

gemass § 270 Abs. 2 PBG gemass § 260 Abs. 3 und

§ 270 Abs. 2 PBG

Mehrlédngenzuschlag

ab 12 m: 1/3 der Mehrlange, bis insg. max. 11 m"’

Hoéhenbeschriankung
aufgrund Baulinien-
abstand (10/9-
Regelung)18

nicht zulassig

Larm

Entlang Zircherstrasse ES lll, sonst ES I

Energiestandard

Anforderungen der kantonalen Warmedammvorschriften

11
12
13
14

vgl. Art. 14 BO

vgl. Art. 24 BO und § 71 PBG

vgl. Art. 17 BO

"Die Ausnutzungsziffer ist gegenliber der Regeliberbauung um
1/10 erhéht" (vgl. Art. 24 BO)

vgl. Art. 14 BO

vgl. Art. 14 BO

vgl. Art. 15 BO

vgl. Art. 26a BO und § 279 Abs. 2 PBG

15
16
17
18
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Verkehrsbaulinien Entlang der 6ffentlichen Strassen bestehen rechtskraftige Ver-
kehrsbaulinien.
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3 RICHTPROJEKT 17

Gestaltungsplan

Studienauftrag unter Mitwirkung
der Stadt Schlieren

Verfahrensbeteiligte

Ziel

Siegerprojekt

3 RICHTPROJEKT

3.1 Studienauftrag

Die Mehrheitsgrundeigentimerin Schindler Pensionskasse
beabsichtigt ihr Areal zu entwickeln. Dabei soll die Nutzung
intensiviert werden, was den Vorgaben des Stadtentwicklungs-
konzepts entspricht. Dieses Ziel soll Uber einen Gestaltungs-
plan erreicht werden.

Als Grundlage fir den Gestaltungsplan fuhrte die Mehrheitsei-
gentimerin Schindler Pensionskasse 2016 ein zweistufiges
Studienauftragsverfahren durch. Dies erfolgte in enger Ab-
stimmung mit Vertretern der Stadt Schlieren, dessen Stadtrat
dem Programm am 4. April 2016 zugestimmt hat.

Es wurden 10 fachlich qualifizierte Architekturbiiros'® fir das
Verfahren eingeladen. Im Beurteilungsgremium nahmen aus-
gewiesene Fachleute® u. a. der Stadt Schlieren Einsitz.

Ziel des Verfahrens war die Evaluierung eines realisierungs-
fahigen Projekts, auf dessen Grundlage auch der Gestaltungs-
plan ausgearbeitet werden kann. Die Teilnehmer sollten mit
den vorgegebenen Nutzungen auf dem Areal die stadtebaulich
und wirtschaftlich optimale Bebauungsdichte aufzeigen. Einer-
seits sollten hohe architektonische und aussenraumliche Quali-
taten sichergestellt werden, andererseits war als Grundlage fur
eine wirtschaftliche Losung eine entsprechende Ausniitzung zu
erreichen. Dabei wurde davon ausgegangen, dass die beste-
henden Hochhauser vorerst erhalten werden.

Im Dezember 2016 hat das Beurteilungsgremium des Studien-
auftrags der Veranstalterin empfohlen, den Vorschlag des

9 Adrian Streich Architekten, Zirich; Armon Semadeni Architekten,

Zurich; Bachelard Wagner Architekten, Basel; Caruso St John Ar-
chitects, London/Zirich; GKS Architekten und Planer, Luzern;
Harder Spreyermann Architekten, Zirich; Knapkiewicz & Fickert,
Zurich; Michael Meier Marius Hug Architekten, Zirich; Schneider
Studer Primas mit Streiff Architekten, Zurich (ARGE); Tschuppert
Architekten, Luzern

Heinz Risi, Prasident des Stiftungsrats der Schindler Pensions-
kasse; Mario Passerini, Geschaftsfiihrer Schindler Pensionskas-
se; Roger Zanoli, Leiter Portfolio Management HIG Asset Ma-
nagement AG; Markus Bartschiger, Ressortvorsteher Bau und
Planung, Stadt Schlieren; Andi Scheitlin, dipl. Architekt ETH SIA
BSA, ehem. Scheitlin Syfrig (Vorsitz); Erika Fries, dipl. Architektin
ETH SIA BSA, huggenbergerfries Architekten AG; Robin Wino-
grond, Landschaftsarchitektin & Urban Design SIA, Studio Vul-
kann; Barbara Meyer, dipl. Arch. ETH, Projektleiterin Stadtent-
wicklung, Stadt Schlieren; Stefan Meier, dipl. Architekt ETH,
Wiest & Partner AG; Fiona Scherkamp, dipl. Architektin ETH,
Wiest & Partner AG (Ersatzjurorin)

20
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3 RICHTPROJEKT 18

Projektoptimierung

Ausniitzungserhéhung

Ausnutzung 1,60

Wohngebiet mit Gewerbeanteil

Teams der Adrian Streich Architekten AG und der Ganz Land-
schaftsarchitekten GmbH weiter bearbeiten und realisieren zu
lassen.

3.2 Weiterberarbeitung

Das Siegerprojekt wurde durch die Adrian Streich Architekten
AG, Zirich und die Ganz Landschaftsarchitekten GmbH, Zirich
weiterbearbeitet.

Im Programm des Studienauftrags, dem der Stadtrat von
Schlieren am 4. April 2016 zugestimmt hat, wurde eine zukinf-
tige Ausnitzung von 1,50 als Richtwert vorgegeben. Das Sie-
gerprojekt wurde im Studienauftrag mit einer Ausnitzung von
1,51 ausgewiesen. Dies beinhaltet die Geschossflachen der
bestehenden Hochhauser, deren Angaben im Programm des
Studienauftrags fehlerhaft waren. Bereinigt hatte das Sieger-
projekt eine Ausnitzung von 1,55 aufgewiesen.

In der Projektoptimierung wurde die Erhéhung des Gebaudes
an der Zurcherstrasse um ein Geschoss, aber nur auf der Half-
te der Geschossflache, vorgeschlagen, um die stadtebauliche
Einordnung gegenitber der grossmassstablichen Bebauung
des NZZ-Areals und des Wagi-Areals zu scharfen. Da die Ver-
anderung der Geschossigkeit eine massgebliche Abweichung
vom Studienauftragsergebnis darstellt, wurde die gesamte
Projektiberarbeitung am 28. September 2017 nochmals den
Fachpreisrichtern des Beurteilungsgremiums vorgelegt. Die
Jury war sich einig, dass das Projekt mit der Uberarbeitung
seine Starken und die Klarheit des Wettbewerbsbeitrags behalt
und den Stadtebau entlang der Zircherstrasse starkt.

Mit der gewilnschten Erhéhung des Gebaudes an der Zir-
cherstrasse wird eine Ausnutzung von 1,60 Uber den gesamten
Gestaltungsplanperimeter erzielt. Dem hat der Stadtrat Schlie-
ren am 9. Oktober 2017 zugestimmt. Dabei wurde erwogen,
dass dies dem Stadtentwicklungskonzept und dem in Erarbei-
tung befindlichen kommunalen Richtplan (vgl. Kapitel 2.5) ent-
spricht.

Zur Forderung von kleinen Gewerbebetrieben und einer guten
Durchmischung im Perimeter wird fir einzelne Baubereiche
bzw. Baubereichsgruppen ein Mindestgewerbeanteil festgelegt.
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Stadtachse und Quartierachse

S AT T VO S

Abb. 9: Stadtebauliche Einbindung

Zwischen Eisenbahnlinie
und Zlrcherstrasse

Zwischen Zircherstrasse
und Schulstrasse

3.3 Projektbeschrieb

3.3.1 Analyse

Die Verfassenden des Richtprojekts (vgl. Beilage B1) lesen die
Zurcherstrasse als Stadtachse und die Schulstrasse als Quar-
tierachse. Zwischen diesen beiden Achsen liegt das neue
Schindler-Areal als weitere Intarsie in der eher kleinmassstabli-
chen Bebauungsstruktur des Wohnquartiers Im Moos mit sei-
nen durchgrinten Garten. Mit der Schaffung zweier neuer
Quartierplatze entlang der beiden Achsen Zircherstrasse und
Schulstrasse, wird einerseits der Schlieremer Bevdlkerung ein
gemeinschaftlich nutzbarer Freiraum gegeben und andererseits
die ldentitdt und Adressbildung des Areals gestarkt.

of f7_Stadtebatlic

{

_13A_18

29356

Im Stadtplan gut sichtbar sind die parallel zur Limmat verlau-
fenden Siedlungsbander, welche das Ortsbild von Schlieren
pragen. Zwischen der Eisenbahnlinie und der Zicherstrasse
liegt das Gelande der ehemaligen Wagonsfabrik, welches heu-
te mit verschiedenen gewerblichen Nutzungen stark verdichtet
wird. Neben den feingliedrigen historischen Shedhallen stehen
pragmatische Buro- und Industriebauten aus den 1980er-
Jahren und massige Hochhauser aus der Gegenwart. Zusam-
men bilden diese Bauten entlang der Zircherstrasse ein un-
gleichmassiges Ensemble mit einer rauen stadtischen Stim-
mung.

Zwischen der Zircherstrasse und der Schulstrasse hat sich bis
heute ein kleinmassstabliches Wohnquartier erhalten. Drei- bis
viergeschossige Wohnhauser liegen geordnet in einer offenen
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3 RICHTPROJEKT 20

Neugestaltung Schindler-Areal

Zwei Quartierplatze

Gartenlandschaft mit grossgewachsenen Baumen. Gerade im
Kontrast zur heterogenen Gewerbetberbauung auf der gegen-
uberliegenden Seite der Zircherstrasse wirkt dieses Wohn-
quartier ruhig und beschaulich. Die zwdlfgeschossigen Wohn-
hochhauser von Werner Sticheli stehen heute entriickt mittig
auf dem Grundstiick der Schindler-Pensionskasse und warten
darauf, in die stadtische Textur eingebunden zu werden.

ulstrasse

ps|

13A_180201_Gi

Abb. 10: Gipsmodell, Ansicht Ecke Schulstrasse/Allmendstrasse

3.3.2 Stadtebau

Ausgangspunkt fir die Neugestaltung ist die beinahe idyllische
Stimmung im staddtebaulichen Band zwischen der Zur-
cherstrasse und der Schulstrasse. Mit sorgfaltig gegliederten
Wohnhausern wird eine gut verstandliche Raumfolge geschaf-
fen und der Massstab der kleinen Wohnhduser im Quartier
reflektiert. Die Raumfolge von Quartierplatz an der Zir-
cherstrasse, grinem Binnenraum und Quartierplatz an der
Schulstrasse ist der Kern des Projektes.

Die beiden Hochhauser dienen als Angelpunkte fir das Projekt.
Sie werden mit drei Figuren und einem Punkthaus erganzt,
welche an die Rander des Grundstiickes gerlckt sind. An der
Zurcherstrasse und der Schulstrasse bilden die Neubauten
zusammen mit den Stirnseiten der Hochhauser jeweils kleine
Platze, welche die Eingange in den inneren Gartenraum artiku-
lieren. Das sudliche Hochhaus fasst den Quartierplatz an der
Schulstrasse und das ndérdliche Hochhaus liegt am Quartier-
platz an der Zircherstrasse. So erhalten beide Hochhauser
eine Prasenz und Adresse zur Strasse. Im Inneren des Grund-
stlickes gliedern sie den weiten durchgriinten Binnenraum.
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3 RICHTPROJEKT 21

Neue Hauser an den Randern

Zurcherstrasse

Wohnhauser

Die beiden viergeschossigen Neubauten an der Allmendstras-
se und der Schulstrasse weisen zum mittleren Gartenraum
eine ruhige Fassadenabwicklung auf. Zum Quartier und zur
Allmendstrasse sind die Bauten durch kleine, halboffene Hofe
gegliedert. Der Massstab der aufgelésten Strassenfassaden
verzahnt sich mit dem umliegenden Bestand und bindet das
Schindler-Areal in die kleinmassstabliche Textur zwischen der
Zurcherstrasse und der Schulstrasse ein.
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Abb. 11: Schwarzplan 10.4.2019

An der Zircherstrasse wird dieses Prinzip seitenverkehrt an-
gewendet. Auf der Strassenseite steht eine stadtische Fassade
mit bis zu sechs Geschossen. Zum Binnenraum wird der Bau-
kdrper durch nach Suden offene Hofe gegliedert. Mit verglas-
ten Erkern und einem durchgehenden Vordach wird die Stras-
senfassade verfeinert und das Areal ausdricklich auch auf die
Zircherstrasse orientiert.

3.3.3 Architektur

Die gegliederten Grundrisse der Neubauten ermdglichen die
Kombination einer wirtschaftlichen Erschliessung mit mehr-
spannigen Treppenhausern und attraktiven mehrseitig belichte-
ten Wohnungen. Alle Wohnungen haben Ausblick in beschauli-
che Garten. Die eingeschnittenen Hofe zur Allmendstrasse und
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3 RICHTPROJEKT 22

Wohnungen

Larmschutz

zum Quartier dienen als Eingangshof und informeller Treff-
punkt.

Insgesamt werden in mehreren Etappen 142 Wohnungen mit
abwechslungsreichen Grundrissen angeboten. Am Quartier-
platz an der Schulstrasse sind im Erdgeschoss vier Atelier-
wohnungen angeordnet. Weiter gibt es von der 1-Zimmer Stu-
diowohnung bis zur 5.5-Zimmerwohnung ein vielseitiges Ange-
bot an Wohnungstypen. Zusatzlich sind an der Zircherstrasse
32 altersgerechte Wohnungen, zur Halfte 2.5- und 3.5-Zimmer-
wohnungen und zwei Clusterwohnungen vorgesehen, welche
ein gemeinschaftliches Wohnen ermdglichen.

Ein verbindendes Element aller Wohnungen ist ihre geraumige
Diele mit Garderobe. Von diesem Eingangsraum aus entwi-
ckeln sich vielfaltige Raumfolgen. Eigentliche Korridore werden
nicht verwendet. Kleine Vorraume schaffen eine private Bezie-
hung zwischen Badern und Zimmer und sind eine wichtige
Voraussetzung fiur ein breites Zielpublikum mit verschiedenen
Lebensformen. Die Loggien werden dazu genutzt, die Wohn-
raume zu gliedern und verschiedene Aufenthaltsbereiche in
den Wohnungen anzubieten. Zum inneren Gartenraum und den
halboffenen Hoéfen sind diese jeweils leicht auskragend ausge-
bildet.
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Abb. 12: Innenraum

Grundsatzlich werden alle larmempfindlichen Raume entlang
der Zurcherstrasse larmabgewandt Uber den ruhigen Gartenhof
beliiftet. Die an der Zircherstrasse liegenden Enfiladen von
Wohn-und Essraum werden gemass den Vorgaben des Kan-
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3 RICHTPROJEKT 23

Dachlandschaft

Gewerbliche Nutzungen

Kindergarten

Ausdruck

Zwei Platze, zwei Gesichter

tons Zlrich fur das larmabgewandte Liften durchgehender
Raume beluftet.

Neben dem grossen mittleren Gartenraum stehen Teile der
Dachflachen als zusatzliche Freirdume fur die Bewohner offen.
Die fein gegliederte Dachlandschaft aus Treppenaufbauten,
gemeinschaftlichen Terrassen und zumietbaren Hochbeeten,
erweitert den Lebensraum. Auf den nicht begehbaren Dachfla-
chen ist eine Photovoltaikanlage geplant.

Gemass Richtprojekt sind entlang der Zircherstrasse im Erd-
geschoss Flachen fur gewerbliche Nutzungen eingeplant. Am
Quartierplatz an der Zircherstrasse ist im Erdgeschoss des
Hauses Zlrcherstrasse B ein kleines Bistro oder Café mit Aus-
senbestuhlung vorgesehen. In den oberen Geschossen des
Punkthauses Zilrcherstrasse A und im westlichen Trakt des
Hauses Zurcherstrasse B stehen Dienstleistungsflachen im
Vordergrund.

In Erdgeschosslage ist ein stadtischer Kindergarten geplant.

3.3.4 Gestaltung

Der Ausdruck der Fassaden griindet auf dem Dreiklang von
muralem Sockel aus Klinker, oberen Geschossen aus verputz-
tem Mauerwerk mit Lochfenstern und der Bristung des Daches.
Diese drei Elemente sind entlang der Zircherstrasse und ge-
genuber dem Wohnquartier jeweils in eigenem Charakter aus-
formuliert. Entlang der Zircherstrasse gliedern ein hohes Erd-
geschoss mit durchlaufendem Vordach, feine, verglaste Erker
in den Obergeschossen und ein abschliessender Dachrand die
Strassenfassade und geben ihr ein spezifisches Gesicht. An
der Allmendstrasse und der Schulstrasse hingegen ist der So-
ckel in Sichtmauerwerk niedriger ausgebildet, die Loggien wer-
den in Anlehnung an die Erker, als klare, grossformatige Struk-
turen in Ortbeton gestaltet und die hohe Bristung der Dach-
landschaft bildet den Abschluss. Es ist eine robuste Architektur,
die zur Zircherstrasse eine gelassene, stadtische Haltung sig-
nalisiert und an der Schulstrasse und der Allmendstrasse an
die feinmassstabliche Gartenstadtarchitektur der Nachkriegs-
zeit erinnert.

3.3.5 Aussenraum

Der neue Quartierplatz an der Ziurcherstrasse ist im Gegensatz
zum neuen Quartierplatz an der Schulstrasse mit einer gross-
zligigen Freitreppe und integrierter Rampe stadtisch ausge-
pragt. Eine chaussierte Baumintarsie, aus dornenlosen Gledit-
schien, mit Wasserbecken und angrenzender Aussengastro-
nomie runden die belebte Charakteristik der Zlrcherstrasse ab.
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3 RICHTPROJEKT 24

Innerer Gartenraum

Vorgarten

Sie bilden Aufenthalts- und Verweilmdglichkeiten zum Be-
obachten des stadtischen Treibens.

Der Quartierplatz an der Schulstrasse hingegen ist chaussiert
und mit Trinkbrunnen, freier Bestuhlung und einem langen
Tisch sowie Ping-Pong-Tisch als Begegnungsort ausgestaltet.
Seine erhohte Mitte ist im spielenden Raster bepflanzt und
ermdglicht durch einen dadurch erhéhten Wurzelraum einen
bunten Strauss von verschiedenen gefiedertlaubigen Baumar-
ten unterschiedlicher Grésse eine neue Heimat auf dem unter-
bauten Bereich.

Uber die beiden Platze und weiteren Verbindungswege wird
der innere Gartenraum erschlossen, so dass eine gute Durch-
wegung und Anknlpfung in das Quartier geboten wird. Die
Wegverbindungen sind mit polygonalen Natursteinplatten mit
variablen Fugenbreiten ausgelegt und reagieren so auf unter-
schiedliche Nutzungsintensitaten und Wegehierarchien.

Einzelbdume verdichten sich zu einem Baumhain aus Eichen
und Féhren und markieren die Mitte der weiten Gartenland-
schaft. Rasen- und Wiesenflachen laden zur vielfaltigen Benut-
zung ein. Zu den Gebaudegrenzen verdichten sich die Wiesen-
flachen zu Hochstaudenfluren mit Strauchbepflanzung und
bilden das notwendige Abstandsgriin zu den Erdgeschosswoh-
nungen.

Einzeln verteilte Spielsteine erstrecken sich tber den inneren
Gartenraum und ermdéglichen Hupf- und Bewegungsspiele in
Licht und Schatten. Der Innere Gartenraum wird so zu einem
ganzheitlichen Spiel- und Erfahrungsraum.

Den Auftakt zu den neuen Wohnhausern an den Randern bil-
den die quartiertypischen Vorgéarten. Uber diese betritt man
das Haus. Die Vorgarten sind neu interpretiert mit polygonalen
Gneisplatten ausgelegt, mit Aussparungen fir Baum- (Kirsch-
bdume und Magnolien) und Staudenpflanzungen. Auch die
Besucherparkfelder finden hier ihren Platz. Die Vorgarten sind
Begegnungsorte mit Aufenthaltsqualitdt, so dass es auf dem
Heimweg oder beim Abstellen der Velos zum einen oder ande-
ren Schwatz unter den Nachbarn kommt.
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Abb. 13: Piktogramm Gesamtkonzept Umgebung 10.4.2019

Beleuchtung Die Eingangsbereiche werden klar gekennzeichnet und gut
ausgeleuchtet. Die Parkwegebeleuchtung wird auf das not-
wendige reduziert um eine madglichst geringe Lichtemission zu
erzeugen. Fir einen geringen Betriebs- und Unterhaltsaufwand
werden LED Leuchten vorgesehen.
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4 GESTALTUNGSPLAN 26

Inhaltliche Vorgaben
gemass § 83 PBG

Zweck

Ziele

Bestandteile

Geltungsbereich

Gestaltungsplan tberlagert
allgemeine Nutzungsplanung

4 GESTALTUNGSPLAN

Mit Gestaltungsplanen werden fiir bestimmt umgrenzte Gebiete
Zahl, Lage, dussere Abmessungen sowie die Nutzweise und
Zweckbestimmung der Bauten bindend festgelegt. Dabei darf
von den Bestimmungen uber die Regelbauweise und von den
kantonalen Mindestabstdnden abgewichen werden. Fur die
Projektierung ist ein angemessener Spielraum zu belassen.
Der Gestaltungsplan hat auch die Erschliessung sowie die ge-
meinschaftlichen Ausstattungen und Ausristungen zu ordnen,
soweit sie nicht schon durch einen Quartierplan geregelt sind;
er kann Festlegungen uber die weitere Umgebungsgestaltung
enthalten.

4.1 Allgemeine Bestimmungen

Der Gestaltungsplan bezweckt eine bauliche Verdichtung des
Schindler-Areals. Dabei soll eine stadtebaulich, architekto-
nisch und freirdumlich besonders gut gestaltete und wirtschaft-
liche Uberbauung sichergestellt werden.

Mit dem Gestaltungsplan werden folgende Ziele verfolgt:

- Hohe stadtebauliche Qualitat

- Besonders gut gestaltete Bauten und Anlagen sowie deren
Umschwung und zweckmassige Ausstattung und Ausriistung

- Sicherstellung o6ffentlich zugénglicher Platze und Fussweg-
verbindungen mit besonders guter Freiraumausstattung

- Publikumsbezogene Nutzungen an Passantenlagen

- Larmschutz entlang der Zircherstrasse

Verbindliche Bestandteile bilden die Vorschriften sowie der
Situationsplan 1:500. Orientierende Bestandteile bilden der
vorliegende Planungsbericht sowie das Richtprojekt (Stand: 10.
April 2019).

Der Gestaltungsplan gilt fir den im Situationsplan 1:500 be-
zeichneten Perimeter (vgl. auch Kapitel 2.1).

Der Gestaltungsplan «Schindler-Areal» Uberlagert als Son-
dernutzungsplan die Bauordnung- und Zonenordnung der Stadt
Schlieren, d. h. grundsatzlich gelten die Bestimmungen des
Gestaltungsplans (Situationsplan, Vorschriften). Fir Inhalte, fir
die der Gestaltungsplan keine Regelungen ftrifft, gelten die Vor-
schriften der Bau- und Zonenordnung.
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Vorrang ibergeordnetes Recht

Baubegriffe und Messweisen
gemass bisherigem Recht

Bestehende Hochhauser

Baubereiche

Abgrenzung Baubereiche
B1 und B2

Bestimmungen durch Ubergeordnetes Recht gehen Bestim-
mungen auf kommunaler Ebene vor, d. h. bei abweichenden
Bestimmungen gilt vorrangig vor den Bestimmungen des Ge-
staltungsplanes das Ubergeordnete Recht (vgl. Vorschriften Art.
3 Abs. 3).

Insbesondere ist hierbei das kantonale Planungs- und Baurecht
zu beachten. Die Bestimmungen des Planungs- und Baugeset-
zes (PBG) sind einzuhalten. Baulinien sind zu beachten.

Von dem Grundsatz, dass das Uubergeordnete Recht in der
jeweils aktuellen Fassung gilt, weicht Art. 3 Abs. 4 ab. Dem-
nach gelten die Baubegriffe und Messweisen des PBGs samt
zugehodriger Verordnung in der Fassung, die am 28. Februar
2017 gegolten hat*'. Dies ist aufgrund einer Ubergangsfrist des
PBGs moglich.

Aliféllige Renovationen/Sanierungen der bestehenden Hoch-
hauser erfolgen gestitzt auf § 357 PBG (Bestandesgarantie).
Im Moment sind vertiefte Abklarungen uber den baulichen Zu-
stand der Hochhduser im Gange. Sollte sich die Schindler
Pensionskasse gestutzt auf diese Abklarungen entscheiden,
die Hochhéauser auch durch Neubauten zu ersetzen, kdmen die
Vorschriften des Gestaltungsplans zur Anwendung.

4.2 Bau- und Nutzungsvorschriften

4.2.1 Baubereiche

Die im Situationsplan bezeichneten horizontalen Grenzen und
die jeweiligen Hohenkoten bilden den Baubereich. Der Baube-
reich basiert auf dem Richtprojekt zuzuglich eines ausreichen-
den Projektierungsspielraums. Gebaude sind nur innerhalb der
Grenzen der Baubereiche zuldssig. Es darf auf die Grenzen
der Baubereiche gebaut werden.

Im Baubereich B1 sind nur Gewerbenutzungen zuldssig und im
Baubereich B2 sind Gewerbe- wie auch Wohnnutzungen zu-
l&ssig. Gemass Richtprojekt ist ein baubereichsubergreifendes
Gebaude geplant. Fur einen angemessenen Anordnungspiel-
raum der Grundrisse in der Projektierungsphase wird auf eine
fixe Festsetzung der Abgrenzung verzichtet (Anordnungsspiel-
raum).

#'" PBG vom 7.9.1975 mit Anderungen bis zum 1.7.2015

ABV vom 22.6.1977 mit Anderungen bis zum 1.7.2009
BBV | vom 6.5.1981 mit Anderungen bis zum 1.3.2015
BBV Il vom 26.8.1981 mit Anderungen bis zum 1.11.2009
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Baubereichsgruppen

Anzahl Vollgeschosse

Teilweise Untergeschosse
zulassig

Dachgeschosse nicht zulassig

Nutzweise

Mindestanteil Wohnnutzung

Mindestanteil Gewerbenutzung

Die Bebauung des Richtprojekts reagiert bezlglich Setzung,
Form, Fassadenabwicklung und Héhenstaffelung differenziert
auf die bebaute und unbebaute Umgebung innerhalb und aus-
serhalb des Gestaltungsplanperimeters. Um diese Qualitaten
zu sichern wurde eine feingliedrige Aufteilung der Baubereiche
gewahlt. Um dennoch einen angemessenen Anordnungspiel-
raum zu gewahrleisten, erfolgen einzelne Vorgaben nicht auf
Stufe Baubereich sondern Ubergeordnet auf Stufe Baube-
reichsgruppe. Baubereichsgruppen bestehen aus mehreren
Baubereichen.

Zusatzlich zur maximalen Héhenkote wird fur die Baubereiche
jeweils die maximale Anzahl der Vollgeschosse vorgegeben,
um eine angemessene Geschosshéhe zu gewahrleisten. Die
vorgegebenen Geschossigkeiten orientieren sich am Richtpro-
jekt bzw. fir die Hochhduser am Bestand.

Gemass Bauordnung der Stadt Schlieren sind im Planungsge-
biet keine anrechenbaren Untergeschosse zulassig (vgl. Kapi-
tel 2.5). Gemass Gestaltungsplan sind diese in den Bauberei-
chen A, B1, B2, B3, F1 und F2 zulassig (vgl. Art. 4 Abs. 3), um
fur dortige Gewerbenutzungen an publikumsorientierten Lagen
allenfalls unterirdische anrechenbare Geschossflachen realisie-
ren zu kénnen.

Dachgeschosse sind im Richtprojekt nicht vorgesehen, aus
stadtebaulichen Griinden nicht wiinschenswert und daher nicht
zulassig.

Die moglichen Nutzungen werden pro Baubereich angegeben.
In den Baubereichen A, B1 und B3 sind aufgrund des 2-
Stundenschattens der bestehenden Hochh&user nur Gewerbe-
nutzungen zuladssig. In den Baubereichen B2 und F1 sind
grundsatzlich Wohn- und Gewerbenutzungen, jedoch im Erd-
geschoss nur Gewerbenutzungen zulassig. In den Bauberei-
chen B1, B2 und F1 sind im Erdgeschoss zur Zircherstrasse
und zum «Quartierplatz an der Zircherstrasse» hin publikums-
orientierte Nutzungen anzuordnen. (vgl. Art. 4 Abs. 6). In den
Ubrigen Baubereichen sind grundsatzlich Wohn- und Gewerbe-
nutzungen zulassig.

Gemass Bauordnung der Stadt Schlieren gilt im Planungsge-
biet ein Mindestanteil fir Wohnnutzung von 60% (vgl. Kapitel
2.5). Basierend auf dem Richtprojekt wird ein Mindestanteil flr
Wohnnutzungen von 60-70% vorgeschrieben.

Die Bauordnung der Stadt Schlieren enthalt keine Mindestvor-
gaben zum Gewerbeanteil. Zur Férderung von kleinen Gewer-
bebetrieben und einer guten Durchmischung im Perimeter wird
fur die Baubereichsgruppe A-D4 ein minimaler Gewerbeanteil
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Nutzungsabweichungen

Nicht storendes Gewerbe

Ausnitzungsziffer 1,60

Ausnitzungsverteilung

Anrechenbare Geschossflache

Uberhohes Erdgeschoss

Hochh&auser

Zweistundenschatten

von 15% und fir die Baubereichsgruppe F1/F2 ein solcher von
5% festgelegt. Fur die Hochhausbaubereiche (G/H) sowie die
kleine Parzelle in der sudwestlichen Ecke des Perimeters
(Baubereich E) wird kein Gewerbeanteil vorgeschrieben.

Mit Zustimmung der Stadt kann von Nutzungsvorschriften ab-
gewichen werden.

Fir den Gestaltungsplan wird bezuglich Larm die Empfindlich-
keitsstufe Il vorgegeben (vgl. Kapitel 4.6.3). Daher sind als
Gewerbenutzung nur nicht stdrende Gewerbenutzungen wie
beispielsweise Bildung und Kinderbetreuung, Pflegeeinrichtun-
gen, Dienstleistungen und Handel, Gewerbe, Hotel und Gast-
ronomie sowie Verkauf zuldssig. Sexgewerbliche Salons oder
vergleichbare Einrichtungen sind nicht zulassig.

Die Ausnltzung gemass Bauordnung der Stadt Schlieren be-
tragt 0,80-0,88 (vgl. Kapitel 2.5). Basierend auf dem Richtpro-
jekt wird im Rahmen des Gestaltungsplans von dieser Vorgabe
abgewichen und eine Ausnitzung von 160% festgelegt (vgl.
Kapitel 3.2). Ausgehend von einer anrechenbaren Grundstick-
flache von 15'726 m? ermoglicht dies insgesamt eine maximale
mogliche anrechenbare Geschossflache von 25'162 m2.

Das Total der maximalen anrechenbaren Geschossflache wird
gemass Richtprojekt auf die Baubereichsgruppen verteilt (vgl.
Art. 4 Abs. 3).

Fur die Ausnitzung sind alle dem Wohnen, Arbeiten oder sonst
dem dauernden Aufenthalt dienenden oder hierflir verwendba-
ren Raume in Vollgeschossen und anrechenbaren Unterge-
schossen, unter Einschluss der dazugehdrigen Erschliessungs-
flachen und SanitarrAume samt inneren Trennwanden anre-
chenbar.

4.2.2 Bauvorschriften in den Baubereichen

In den Baubereichen A, B1, B2 und F1 sind im Erdgeschoss
nur Gewerbenutzungen zulassig. Daher wird entlang der publi-
kumsorientierten Seiten der Baubereiche ein lUberhohes Erd-
geschoss vorgeschrieben.

In den Baubereichen G und H sind Hochhauser gemass
§ 282 ff PBG zulassig. In diesen Baubereichen sind bereits
heute Hochhauser vorhanden.

Gemass § 284 Abs. 4 PBG dirfen Hochhauser durch ihren
Schattenwurf bewohnte Gebaude nicht wesentlich beeintrach-
tigen. Eine Gegenulberstellung des Zweistundenschattens ei-
nes Vergleichsprojekts und des bestehenden Hochhauses
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Abweichungen von der
Regelbauweise

zeigt, dass durch das Hochhaus keine Mehrbeschattung resul-
tiert (vgl. Anhang A1). Dennoch wird im Gestaltungsplan darauf
verzichtet, in den durch den Zweistundenschatten betroffenen
Bereichen Wohnnutzungen vorzusehen.

29356_25A_180117_2h-Schatten

Abb. 14: Zweistundenschatten

Vom Zweistundenschatten der Bestandsbaute im Baubereich G
sind die Baubereiche A, B1 und B3 betroffen. Aus diesem
Grund sind in den jeweiligen Baubereichen keine Wohnnutzun-
gen zulassig. Die variable Abgrenzung zwischen den Baube-
reichen B1 und B2 ermdglicht den ndtigen Spielraum, um bei
der weiteren Projektierung der Grundrisse auf die Beschattung
reagieren zu kénnen.

Der Gestaltungsplan lasst gegenuber der Regelbauweise Ab-
weichungen von Bestimmungen zu. Die Gebaudelangen und -
tiefen sind nicht beschrankt, soweit dies wohnhygienisch, feu-
erpolizeilich und arbeitsrechtlich zulassig ist. Es gibt keinen
Mehrlangenzuschlag. Unter Vorbehalt einwandfreier hygieni-
scher und feuerpolizeilicher Verhaltnisse dirfen die kantonalen
Mindestabstdénde innerhalb der Baubereiche unterschritten
werden. Die geschlossene Bauweise ist zulassig. Mit Ausnah-
me entlang von rechtskraftigen Baulinien gelten im ganzen
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Mehrhéhenzuschlag

Etappierung ist moglich

Anforderungen Teiletappe

Perimeter keine unter- oder oberirdischen Strassen- bzw.
Wegabstande.

Ein Gebaude auf der Kante des Baubereichs A kann eine
Mehrhéhe geméass § 260 Abs. 2 PBG aufweisen. Da im Ge-
gensatz zur Regelbauweise kein Dachgeschoss zulassig ist,
fuhrt dies zu keinen nachteiligen wohnhygienischen oder feu-
erpolizeilichen Verhaltnissen. Zur Sicherung der stadtebaulich
erwinschten einheitlichen Traufe wird der Mehrhéhenzuschlag
gemass § 260 Abs. 2 PBG ausgeschlossen.

4.2.3 Abweichungen von den Baubereichen

In Art. 7 der Gestaltungsplanvorschriften wir geregelt, welche
Gebaude und Gebaudeteile Uber die Grenzen der Baubereiche
hinausragen oder ausserhalb der Baubereiche erstellt werden
durfen.

4.2.4 Archéaologische Zone
Aufgrund der archaologischen Zone auf dem Areal ist die Vor-
gabe gemass Art. 8 erforderlich.

4.2.5 Etappierung

Grosse Uberbauungen werden in der Regel etappiert, d. h. in
mehreren Bauabschnitten, erstellt. Im vorliegenden Fall sind
zudem verschiedene Grundeigentimer im Planungsgebiet ver-
treten, deren zeitliche Entwicklungsabsichten unterschiedlich
sein koénnen. Daher ist eine Etappierung der Uberbauung
wahrscheinlich.

Die etappenweise Ausfiihrung der Uberbauung setzt den
Nachweis einer guten stadtebaulichen, architektonischen und
aussenraumlichen Teiletappe und eine ausreichende Frei-
raumversorgung sowie eine funktionsfahige Erschliessung vo-
raus. Sofern zweckmassig, verhaltnismassig und angemessen,
sind die Quartierplatze und Fusswegverbindungen West und
Ost nach Vollendung der ersten Etappe fiir die Offentlichkeit
zuganglich zu machen. Provisorische Losungen sind zulassig.
Mit jeder Bauetappe ist aufzuzeigen, dass mit den weiteren
Etappen die Mindestanteile Wohnnutzung und Gewerbenut-
zung gemass Art. 4 Abs. 3 erreicht werden kénnen.

29356_05A_191129_PlaBer.docx

Planpartner AG



4 GESTALTUNGSPLAN 32

Gestaltungsqualitat

Gesamtwirkung

Wohnqualitat

Strassen- und Platzraume

Adressbildung

Gebaude und Gebaudeteile
im Aussenraum

Ubergang Baubereiche
B2 und F1

4.3 Gestaltung

4.3.1 Gestaltungsqualitat und Gesamtwirkung

Bauten, Anlagen und Aussenrdume sind fir sich und in ihrem
Zusammenhang so zu gestalten, dass eine besonders gute
stadtebauliche, architektonische und aussenrdumliche Ge-
samtwirkung erreicht wird. Es gelten die Anforderungen ge-
mass § 71 PBG.

Die Gestaltung der Bauten soll hinsichtlich Massstablichkeit,
Formensprache, Gliederung, Materialwahl, Fassadengestal-
tung, Farbgebung und Beleuchtung zu einem harmonischen
Gesamtbild fuhren.

Es ist eine besonders hohe Wohnqualitdt anzustreben. An La-
gen mit erhéhtem Publikumsverkehr ist der Wohnqualitat be-
sondere Aufmerksamkeit zu schenken.

Entlang der Zircher-, Allmend- und Schulstrasse sowie den
Quartierplatzen sind die Gebaude so zu situieren und so zu
gestalten, dass eine gute Gesamtwirkung der betreffend Stras-
sen- und Platzrdume resultiert.

Zur Foérderung belebter 6ffentlicher Rdume soll die Addressbil-
dung entlang dieser erfolgen. Bei direkt an den o6ffentlichen
Strassen liegenden Gebduden und Gebaudeteilen sind daher
die Hauszugange und Postadressen am Strassenraum oder an
den Quartierplatzen anzuordnen.

Gebaude und Gebaudeteile gemass Art. 7 befinden sich z. T.
ausserhalb der Baubereiche und daher im Aussenraum. Zur
Wahrung der Aussenraumqualitdten sind Gebaude und Ge-
baudeteile geméass Art. 7 besonders gut zu gestalten. Technik-
aufbauten auf Flachdachern sind grundsatzlich zu verkleiden
(Ausnahmen sind geregelt).

Der Ubergang zwischen den Baubereichen B2 und F1 befindet
sich an einer exponierten Lage entlang des aufzuwertenden
Strassenraums der Zircherstrasse. Im Falle einer geschlosse-
nen Bauweise und einer zeitlich gestaffelten Realisierung der
Gebaude in diesen Baubereichen ist sicherzustellen, dass nach
jeder Teiletappe eine gute Gestaltung der Stirnfassade ge-
wahrleistet ist.

4.3.2 Richtprojekt
Da das Richtprojekt fiir die Baubereiche auf dem Grundstiick
der Schindler PK bereits fortgeschrittener und detaillierter ist,
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Vorgaben Freiraumbereiche

Offentliche Zugénglichkeit

Freiflache gemass
Regelbauweise

Freiflache
Richtprojekt/Gestaltungsplan

gilt es fur diese Baubereiche als wegleitend. Fir die lbrigen
Baubereiche ist das Richtprojekt nur orientierend.

4.4 Aussenraum

Die Vorgaben zu den verschiedenen Freiraumbereichen basie-
ren auf wichtigsten Elementen des Richtprojekts (vgl. Kapitel
3.3.5).

In Art. 11 Abs. 7 wird geregelt, welche Freiraumbereiche 6ffent-
lich zugénglich zu gestalten sind. Dabei ist den Ubergangen zu
angrenzenden Wohnnutzungen im Erdgeschoss ist grosse
Aufmerksamkeit zu schenken.

Gemass Art. 29 BO muss die Gesamtflache der Spiel-, Ruhe-
flache und Garten mindestens 20% der zu Wohnzwecken ge-
nutzten Geschossflache betragen. Ausgehend von einer aGF
von rund 22'600 m? fir Wohnzwecke gemass Richtprojekt,
lasst sich daher die notwendige Freiflache auf rund 4'500 m?
beziffern.

Das Richtprojekt erfiillt die Vorgaben der Regelbauweise, da
es eine Freiflache von rund 8'400 m? aufweist (vgl. Abb. 15).
Davon ist mit rund 4'300 m? ein Grossteil nicht unterkellert, was
die Versickerung von Meteorwasser und ein angenehmes
Mikroklima der Freirdume fdrdert. Zur Sicherstellung eines
Projektierungsspielraums wird ausgehend vom Richtprojekt
eine nicht unterkellerte Freiflache von mind. 4'250 m? festge-
schrieben, welche grundsatzlich versickerbar zu gestalten ist.
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Abb. 15: Ubersicht der Freiflache vom 10.4.2019 (verkleinert)

o 5 25

4.5 Verkehr

4.5.1 Erschliessung MIV

Arealerschliessung Die Ein- und Ausfahrten flir den motorisierten Individualverkehr
erfolgen Uber die Allmendstrasse, die Schulstrasse und die
Parzelle Kat.-Nr. 6942 in der sudwestlichen Ecke des Perime-
ters.

Rampe Tiefgarage Garagenrampen sind in die Gebaude zu integrieren.

Tiefgarage F1/F2 Die Tiefgarage fir die Baubereiche F1 und F2 muss Uber die
Einfahrt beim Baubereich C3 erschlossen werden.

Zufahrtsweg Von der Schulstrasse verlauft der im Grundbuch vermerkte
Zufahrtsweg zu den Grundstlicken Kat.-Nr. 4320 und 4321 (vgl.
Kapitel 2.2). Die Erschliessung des Grundstiicks Kat.-Nr. 7589
erfolgt iber das Grundstiick Kat.-Nr. 4320.
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Anzahl und Lage

Kunden- und Besucherparkplatze

Blaue Zone ausserhalb
des Gestaltungsplanperimeters

Parkierung Velos

Offentlich zugangliche Fussweg-
verbindungen

4.5.2 Parkierung MIV

Art. 14 Abs. 1 bis 4 enthalten Vorgaben zur Anzahl Abstellplat-
ze. Die Bestimmung richtet sich nach den Vorgaben im Pro-
gramm des Studienauftrags. Dies wurde in einem Gutachten
(Einschatzung des Parkplatzbedarfs der IBV Husler AG vom
24.10.2017) plausibilisiert. Zur Férderung der Freiraumqualita-
ten sind die Abstellplatze fir Bewohner und Beschéftigte unter-
irdisch anzuordnen (Art. 14 Abs. 5). Gemass der vorgeschrie-
benen Berechnungsweise ist bei voller Ausnitzung mit rund
170 bis 260 Parkplatzen zu rechnen.

Kunden- und Besucherparkplatze kénnen in Doppelfunktion
genutzt werden, da diese Ublicherweise zu unterschiedlichen
Tages- und Uhrzeiten genutzt werden. Kunden- und Besucher-
parkplatze kénnen unter bestimmten Bedingungen auch ober-
irdisch angeordnet werden. Einerseits ist eine Anordnung in-
nerhalb des im Situationsplan 1:500 bezeichneten Freiraumbe-
reichs Oberirdisches Parkieren zuldssig. Andererseits ist mit
Zustimmung der Stadt Schlieren eine Anordnung im Trottoirbe-
reich angrenzend an den Gestaltungsplanperimeter zuldssig.
Letzteres wirde eine Anordnung der Parkplatze entlang der
Fahrspur und einen geschitzten Trottoirbereich entlang der
Bebauung erméglichen. Im Rahmen der Baubewilligung ist ein
Parkierungsregime zu erlassen.

Angrenzend an den Gestaltungsplanperimeter bedarf das Bau-
vorhaben die Verschiebung einzelner Parkplatze der "Blauen
Zone".

4.5.3 Fuss- und Veloverkehr

Im Sinne der Veloférderung werden Vorgaben zur Anzahl und
Qualitat Veloabstellplatze vorgeschrieben. Der Bedarf bemisst
sich gemass Norm. Vorgaben zur Qualitat orientieren sich am
Richtprojekt sowie am Merkblatt "Veloparkierung fir Wohnbau-
ten" des Kantons Zirich vom Oktober 2012.

Auf dem Areal werden zwei dauernd o6ffentlich zuganglich
Fusswegverbindungen festgesetzt, welche die Schulstrasse
Uber den angrenzenden Quartierplatz und den inneren Garten-
raum mit der Zurcherstrasse und der nahegelegenen zukunfti-
gen Station der Limmattalbahn verbinden. Dadurch wird die auf
Stufe Regionaler Richtplan erwlnschte Erreichbarkeit der
Limmattalbahn durch den Fussverkehr erhéht (vgl. Kap. 2.3).
Die Verbindung West flhrt dabei Uber den Quartierplatz an der
Zircherstrasse und die Verbindung Ost Uber den Baubereich
F1. Die Fusswegverbindungen sind gut zu gestalten. Die mini-
male Wegbreite betragt 2,0 m. Die lichte Breite zwischen Ge-
bauden bzw. Gebaudeteilen betragt mindestens 3,0 m. Sofern
in den Baubereichen B2 und F1 die geschlossene Bauweise
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Arealinterne Durchwegung

Nicht UVP-pflichtig

Berichterstattung

Grundwasser

Regenwasserversickerung

Erdwarme

Ablagerungsstandort

realisiert wird, ist der Gebaudedurchgang zweigeschossig zu
gestalten.

Zusatzlich enthalt das Richtprojekt ein untergeordnetes Netz
an arealinternen Durchwegungen.

4.6 Umwelt

Die mit dem Gestaltungsplan erméglichten Bauten sind keine
(umweltrechtliche) Anlage, welche geméass Anhang der Ver-
ordnung Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPV) einer
Umweltvertraglichkeitsprifung unterstellt ware.

4.6.1 Grundwasser, Entwasserung und Erdwarme
Grundwasser, Entwasserung und Erdwarme sind in der Bau-
grunduntersuchung (vgl. Beilage B2) beschrieben. Im vorlie-
genden Planungsbericht wird nachfolgend punktuell auf einzel-
ne Themen eingegangen.

Die Fundationskote der Untergeschosse der Hauser entlang
der Zircherstrasse inkl. Tiefgarage werden voraussichtlich
knapp Uber dem mittleren Grundwasserspiegel, aber unter den
Hochwasserspiegel zu liegen kommen. Fur die Bewilligung
durch die kantonale Fachstelle ist ein Grundwasserdurchfluss-
konzept notwendig.

Der Untergrund besteht zuoberst aus einer ca. 0,3 m machti-
gen Deckschicht, einer ca. 2,8-3,5 m machtigen kinstlichen
Auffillung und einer ca. 1-2 m machtigen fluviatilen Ablage-
rung. Letztere ist wahrscheinlich fir Regenwasserversickerung
geeignet. Aufgrund der Deckschicht / kiinstlichen Aufflllung ist
dafur jedoch eine Versickerungsanlage notwendig. Zudem ist
Versickerung von Regenwasser in kontaminiertem Unter-
grundmaterial nicht zulassig.

Es besteht die Mdglichkeit, dass die notwendige Heizenergie
aus Erdwarme mittels Erdsonden gewonnen werden kann.
Gemass kantonalem Warmenutzungsatlas ist die Bohrtiefe
jedoch auf 74-75 m beschrankt. Im Rahmen des Vorprojekts
sind Abklarungen fur eine Bohrtiefe von 400 Metern in Bearbei-
tung.

4.6.2 Bodenbelastungen und Altlasten

Das Planungsgebiet befindet sich vollumfanglich im Prufperi-
meter fUr Bodenverschiebungen. Zusatzlich befindet sich auf
dem Planungsgebiet ein Ablagerungsstandort gemass Kataster
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Festsetzung
Empfindlichkeitsstufe

Larmsituation

Einschatzung Larmgutachten

Empfehlung Larmgutachten

Feuerwehrzufahrt

der belasteten Standorte®®. Fiir Ablagerungsstandorte ist im
Rahmen der Baubewilligung ein kantonales Altlastenverfahren
notwendig.

4.6.3 Larm

Gemass Bauordnung der Stadt Schlieren bestehen auf dem
Planungsgebiet bezlglich Larm die Empfindlichkeitsstufen Il
und lll. Fir den gesamten Gestaltungsplanperimeter wird die
Empfindlichkeitsstufe Il vorgeschrieben (vgl. Art. 4 Abs. 9).
Eine Festsetzung von zwei Empfindlichkeitsstufen wurde ge-
pruft. Dies wurde jedoch verworfen, da die Immissionsgrenz-
werte ebenfalls nicht eingehalten waren und daher auch Aus-
nahmebewilligungen beantragt werden mussten.

Das Richtprojekt wurde im Rahmen eines Larmgutachtens auf
die Empfindlichkeitsstufe Il geprift. Bezuglich dieser Larmquel-
len ist die Einhaltung der Immissionsgrenzwerte gemass LSV
von 60 dB am Tag und 50 dB in der Nacht nachzuweisen.

Gemass Larmgutachten erflllt das Richtprojekt die Immissi-
onsgrenzwerte grdsstenteils. Entlang der Zircherstrasse wer-
den die Grenzwerte entlang der Fassade z. T. uberschritten.
Diese Raume verfligen aber Uber Liftungsfenster, die larmab-
gewandt nach hinten ausgerichtet sind («gelbe» Raume). Es
gibt auch zwei «rote» Raume, die Uber keine Luftungsfenster
an einer larmabgewandten Fassade verfiigen.

Die Larmgutachter kommen zum Schluss, dass die Vorausset-
zungen fir die Erteilung von Ausnahmebewilligungen sowohl
fur die «gelben» als auch fir die «roten» Radume gegeben sind.

4.6.4 Gefahrenvorsorge
Das Konzept Feuerwehrzufahrt wurde in Absprache mit der
Stadt Schlieren und der Feuerwehr Schlieren erstellt. Das Ge-
staltungsplan-Gebiet ist fur die Rettungsdienste hinreichend
zuganglich (vgl. Abb. 16).

2 Gemass Untersuchungen vom 25.9.2002. GIS-Browser des Kan-

tons Zirich, Abruf am 10.11.2017
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Storfall

Naturgefahren

Nichtionisierende Strahlung

5_25A_180109_FW -

Abb. 16: Plan der Aufstellflachen Feuerwehr vom 10.4.2019

Gemass Chemie-Risikokataster® befindet sich das Planungs-
gebiet ausserhalb des Konsultationsbereichs fir chemische
Risiken.

Gemass Gefahrenkartierung Naturgefahren Limmattal®* besteht
fur das Planungsgebiet keine oder vernachlassigbare Gefahr-
dung durch Hochwasser.

Auf und im Umkreis des Planungsgebiets ist keine bestehende
oder zukinftige Anlage bekannt, welche die Anlagegrenzwerte
fur nichtionisierende Strahlung (NIS) nach Anhang 1 der NISV
Uberschreiten.

4.6.5 Ver-und Entsorgung

Fur die Sammlung von im GP-Perimeter anfallenden Abféllen
sind im Baubewilligungungsverfahren geeignete Standorte zu
bestimmen. Die Vorgaben richten sich nach der Bauordnung
der Stadt Schlieren. Der GP enthalt daher keine anderslauten-
den Bestimmungen.

23
24

GIS-Browser des Kantons Zirich, Abruf am 10.11.2017
Die rechtskraftige Fassung wurde am 17.12.2008 erlassen. GIS-
Browser des Kantons Zirich, Abruf am 10.11.2017
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4.7 Energie

Um den Vorgaben der kommunalen Energieplanung (vgl. Kapi-
tel 2.5) zu entsprechen, haben Neubauten innerhalb des Peri-
meters eine effiziente und 6kologisch ausgerichtete Energie-
versorgung aufzuweisen. Sie sind so zu erstellen, dass sie

- entweder mindestens den jeweils glltigen MINERGIE-
Standard erreichen;

- oder den Grenzwert gemass Norm 380/1 (vom 1.12.2016)
um mindestens 20% unterschreiten und mindestens 70% des
zulassigen Warmebedarfs fiur Heizung und Warmwasser mit
ortsgebundener niederwertiger Abwarme oder Umweltwarme
decken;

- oder ausschliesslich erneuerbare Energien oder Abwarme
nutzen.

4.8 Schlussbestimmungen

Mit den Schlussbestimmungen wird das Inkrafttreten des priva-
ten Gestaltungsplans geregelt.
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5 VERFAHREN

5.1 Ablauf und Termine

Was Wann

Studienauftrag 2016
Projektoptimierung Richtprojekt 2017
Ausarbeitung Gestaltungsplan 2017/2018
Eingabe bei Stadt Schlieren Mai 2018
Stadtratsbeschluss: Verabschiedung 11. Juni 2018

zhd. kantonaler Vorprifung und 6f-
fentlicher Auflage

Kantonale Vorprifung

12. September 2018

Offentliche Auflage (Mitwirkung)

15. Juni 2018
bis 14. August 2018

Beratung der Einwendungen und
Bericht zu den nicht beriicksichtigten
Einwendungen

27. Februar 2019

Eingabe bei Stadt Schlieren

3. Juni 2019

Beraten von GP im Stadtrat und Ver-
abschiedung zhd. der Beratung im
Gemeindeparlament

19. Juni 2019

Beratung und Zustimmung zu GP im
Gemeindeparlament

19. November 2019

Rekursfrist sowie Rechtskraftbe-
scheinigung

Genehmigung durch Baudirektion

Rekursfrist sowie Rechtskraftbe-
scheinigung

Inkraftsetzung GP
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Offentliche Auflage (Mitwirkung)

Anhdérung

Kantonale Vorprifung

Antrag

Begriindung fir
Nichtbertcksichtigung

Antrag

5.2 Offentliche Auflage (Mitwirkung) und Anhérung

Die Anhérung und die 6ffentliche Auflage fanden vom 15. Juni
2018 bis zum 14. August 2018 statt.

Von 4 Einwendern sind insgesamt 14 Einwendungen einge-
reicht worden. Davon wurden 9 nicht berlcksichtigt, 3 teilweise
berucksichtigt und 2 bericksichtigt. Die nicht beriicksichtigen
bzw. nur teilweise berlcksichtigten Einwendungen werden in
einem separaten Bericht (Bericht tber die nicht berticksichtig-
ten Einwendungen, 26.4.2019) behandelt.

Aus der Anhdrung der nach- und nebengeordneten Planungs-
trager ist ein Einwand hervorgegangen (Zircher Planungs-
gruppe Limmattal). Der Einwand wurde berlcksichtigt.

5.3 Kantonale Vorpriifung

Parallel zur ¢ffentlich Auflage wurde der Entwurf des Gestal-
tungsplans dem Kanton zur Vorprifung bzw. Beurteilung einge-
reicht. Das Amt fir Raumentwicklung der Baudirektion des
Kantons Zirich hat mit Schreiben vom 12. September 2018
Stellung genommen.

Unter Berucksichtigung der Antrage wird der private Gestal-
tungsplan gemass Stellungnahme als genehmigungsfahig ein-
gestuft.

Folgende zwei Antrage aus der kantonalen Vorprifung kénnen
nicht beriicksichtigt werden:

5.3.1 Tiefgarageneinfahrt Baubereich E

Die Tiefgarageneinfahrt auf der Parzelle Nr. 6942 ist im Sinne
der Larmvorsorge zu verschieben oder es ist darauf zu verzich-
ten.

Gemass Besprechung Stadt Schlieren/ ARE liegt diesem An-
trag ein Missverstandnis zugrunde. Die Zufahrt dient nicht der
Erschliessung der Tiefgarage der ubrigen Baubereiche. Sie
erschliesst lediglich die 405 m? grosse Parzelle des Baube-
reichs E (Schulstrasse 25).

5.3.2 Ubergang Baubereiche B2 und F1
Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb Art. 9 Abs. 7 nur fir die
Bereiche B2 und F1 Baubereiche gilt. Es wird empfohlen, die
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Begriindung fir
Nichtbertcksichtigung

Stadtrat

Gemeindeparlament

besagte Vorschrift auf die gesamten Baubereiche auszudeh-
nen.

Gemass Besprechung Stadt Schlieren/ARE liegt diesem Antrag
ein Missverstandnis zugrunde. Dieser Absatz regelt nur den
Fall, dass die vorgeschriebene Fusswegverbindung in Baube-
reich F1 Gberbaut wird und hangt mit Art. 11 Abs. 6 letzter Satz
zusammen. Die Etappierung der Ubrigen Baubereiche flihrt
nicht zu derartigem Abstimmungsbedarf. Es ist daher unnétig,
die Bestimmung auf alle Baubereiche auszudehnen.

5.4 Stadtrat

Der Stadtrat hat den Gestaltungsplan am 19. Juni 2019 zuhan-
den des Gemeindeparlaments verabschiedet.

5.5 Gemeindeparlament

Das Gemeindeparlament von Schlieren hat dem Gestaltungs-
plan am 19. November 2019 zugestimmt.
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Bestehende Bevdlkerungszahl

Mogliche Bevdlkerungszahlen

Ausgangswerte fir mogliche

Bevolkerungszahlen

Ubersicht Bevélkerungszahlen

Beschreibung

6 UBEREINSTIMMUNG MIT UBERGEORDNETEN
VORGABEN

Gemass Art. 47 RPV ist der kantonalen Genehmigungsbehérde
Bericht zu erstatten, wie mit dem Planungsmittel den Uberge-
ordneten Planungsfestlegungen sowie den Anforderungen des
ubrigen Bundesrechts Rechnung getragen wird.

6.1 Vergleich Bevodlkerungszahlen

Innerhalb des Planungsgebiets von 15'726 m? betragt die be-
stehende Bevdlkerungszahl rund 330 Einwohner und 30 Ar-
beitsplatze (vgl. Kap. 2.1).

Die mdgliche zukiinftige Bevdlkerungszahl Iasst sich unter
Verwendung verschiedener Annahmen? und folgender Aus-
gangswerte verschiedener Planungsinstrumente und des
Richtprojekts abschatzen:

* Regionaler Richtplan: Nutzungsdichte von mind. 150 Ein-
wohnern und Arbeitsplatzen pro Hektar

* Regionaler Richtplan: AZ von mind. 1,05

» Stadtentwicklungskonzept: AZ von 1,3-1,9

* Richtprojekt bzw. Gestaltungsplan (vgl. Kap. 4.2.1): aGF von
25'162 m? = AZ von max. 1,6

Variante Personen

Regionaler Richtplan (via Nutzungsdichte) mind. 230
Regionaler Richtplan (via AZ) mind. 260
Stadtentwicklungskonzept 320-480
Richtprojekt bzw. Gestaltungsplan (via AZ) ca. 400

Ubersicht Anzahl Einwohner und Arbeitsplitze

Der Vergleich zwischen Richtprojekt (400), Vorgaben des Re-
gionalen Richtplans (mind. 230 bzw. 260) bzw. des Stadtent-
wicklungskonzepts (320-480) zeigt, dass der Gestaltungsplan
mit der Ubergeordneten Planung Ubereinstimmt.

% Anteil Hauptnutzflache an anrechenbarer Geschossflache = 0,8

Wohn- bzw. Arbeitsflache pro Person = 50 m?
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Planerische Vorgaben

Rechtliche Anforderungen

Abweichungen zur Grundordnung

Integration in umliegenden
Bebauungsstruktur

6.2 Planerische Vorgaben

Der vorliegende Gestaltungsplan stimmt mit den Festsetzun-
gen des kantonalen und regionalen Richtplans sowie des
Stadtentwicklungskonzepts der Stadt Schlieren Uberein. Die
geschatzte Bevodlkerungszahl fir das geplante Bauvorhaben
entspricht den regionalen und kommunalen Vorgaben (vgl. Kap.
6.1).

6.3 Ubergeordnetes Recht

Der Gestaltungsplan legt die Zahl, Lage, dussere Abmessung,
die Nutzweise und Zweckbestimmung der Bauten bindend fest.
Er ordnet die Erschliessung, die gemeinschaftlichen Ausstat-
tungen und Ausristungen sowie die Umgebungsgestaltung. Er
erfullt somit die Anforderungen von § 83 PBG. Die Vorgaben
des weiteren Ubergeordneten Rechts werden ebenfalls einge-
halten.

Die Anforderungen und das Ausmass der in Gestaltungsplanen
zulassigen Abweichungen von der Grundnutzungsordnung
werden im PBG nicht ndher umschrieben. Nach der Recht-
sprechung dirfen die Abweichungen aber nicht dazu fihren,
dass die planerisch und demokratisch abgestutzte Grundord-
nung ihres Sinngehalts entleert wirde (BGE 135 Il 209 E. 5.2).

Die Baubereiche entlang der Alimendstrasse und Schulstrasse
orientieren sich an der angrenzenden bestehenden Bebauung.
Entlang der Allmendstrasse wird durch Riickspriinge Bezug zur
umliegenden Bebauungstypologie genommen. Entlang der
Schulstrasse wird durch die Aufteilung in verschiedene Baube-
reiche die Kleinteiligkeit der gegeniberliegenden Bebauung
aufgenommen.

Die Baubereiche entlang der Ziurcherstasse orientieren sich am
quartieriibergreifenden stadtischen Strassenraum und nehmen
bezlglich Gebaudeldngen und -tiefen Bezug auf die dort vor-
kommende Bebauungstypologie.

Der grosse Anteil an Grinraum orientiert sich an den durch-
durchgriinten Garten der angrenzenden Quartiere. Entlang der
Perimetergrenzen Ubertrifft die zuldssige Geschosszahl jene
der umliegenden Bebauung hoéchstens um ein Geschoss.
Gleichzeitig ermdglicht dies einen stimmigen Ubergang zu den
bestehenden Hochh&usern im Perimeterinnern.
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Vertraglich mit der baulichen Zusammenfassend besteht die Auffassung, dass die Grund-
Umgebung ordnung durch den Gestaltungsplan nicht ihres Sinnes entleert
wird. Die sich aus dem Gestaltungsplan ergebenden Baumég-
lichkeiten sowie das Richtprojekt werden als mit der bestehen-
den baulichen Umgebung vertraglich (Art. 3 Abs. 2 lit. b RPG)
angesehen.
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7 FAZIT

Mit dem Gestaltungsplan wird — in Ubereinstimmung mit den
raumplanerischen Absichten von Stadt und Kanton — die Vo-
raussetzung fur eine Verdichtung der Bebauung auf dem
Schindler-Areal geschafften. Durch das Vorhaben wird eine
stéadtebauliche Aufwertung entlang der Strecke der Limmattal-
bahn ermdglicht.
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A ANHANG

A1 Zweistundenschatten mit Vergleichsprojekt
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Abb. 17: Plan des Zweistundenschattens des Hochhaus Nord und Vergleichsprojekt vom April 2017 (verkleinert)
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B BEILAGEN

B1 Richtprojekt

Richtprojekt der Adrian Streich Architekten AG und Ganz
Landschaftsarchitekten GmbH vom 10.4.2019

B2 Geologisches Gutachten

Baugrunduntersuchung der Sieber Cassina + Partner AG vom
17.11.2017

B3 Larmgutachten

Gutachten Aussenlarm der Raumanzug GmbH vom 22.11.2017
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Nr.  Einwendungen Begriindung der Einwender betrifft Entscheid
1.1 |Auf die Festsetzung des privaten Gestaltungsplans "Schindler- Der Gestaltungsplan weist eine zu grosse Abweichung von der Die Einwendung wird nicht beriicksichtigt
Areal" sei zu verzichten. Regelbebauung auf, welche ortsbaulich nicht vertretbar sei. Im Begriindung:
Vergleich zur Regelbauweise werde beim Baubereich A, welcher Die nach der teilweisen Beriicksichtigung der Einwendungen 1.2
unmittelbar neben dem Grundstiick des Einwenders liegt, die und 1.3 noch verbleibenden Abweichungen von der
Gebaudehéhe um 27% iberschritten. Das Hochhaus auf Regelbebauung sind moderat und haben nicht zur Folge, dass
Baubereich G kénnte bei einem Ersatzneubau ebenfalls héher dadurch die Grundordnung ihres Sinnes entleert wird (vgl. dazu
werden. Der Gestaltungsplan beachtet den Mehrhéhen- und BGE 13511 209 E. 5.2, Fall Riti).
Mehrldngenzuschlag fir den Grenzabstand nicht und legt vom
Baubereich A zurn Grundstiick des Einwenders trotz
Uberschreitung der Gebaudehshe lediglich einen Grenzabstand
von 5m fest. Die Abklérung tber Schutzwiirdigkeit (archéologische
Zone) hat noch nicht stattgefunden.
1.2 |Es sei Art. 4 der Vorschriften so zu dndern, dass die maximal Ein Schattenwurfdiagramm wird aufzeigen, dass das Grundstiick |Art. 4 GPV Die Einwendung wird teilweise beriicksichtigt
zuléssige Geb&udehohe im Baubereich A 13.5 m betragt. des Einwenders massiv durch den Schattenwurf und Lichtentzug Fir den Baubereich A wird die max. Hohenkote in Art. 4 Abs. 3
beeintréchtigt wird und aus wohnhygienischen Griinden eine GPV um einen Meter auf 409.45 m. {i. M. zuriickgenommen.
Mehrhéhe nicht zuldssig bzw. nicht zumutbar ist. Eine Zudem wird mit einer Ergénzung der Gestaltungsplanvorschriften
Wohnnutzung des Gebaudes des Einwenders muss nach wie vor in Art. 6 Abs. 6 (neu) der Mehrhéhenzuschlag gemass § 260 Abs. 2
méglich sein, weshalb die Geb&dudehéhen des Baubereichs A und PBG fir das gesamte Gestaltungsplangebiet ausgeschlossen.
des Baubereichs G entsprechend zu reduzieren sind. Begriindung der teilweisen Nichtberiicksichtigung:
Bei Regelbauweise kénnte zusétzlich zu den 13.50 m maximal
zuléssiger Gebaudehéhe ein Dachgeschoss mit einer Firsthéhe
von 6.00 m realisiert werden. Art. 4 Abs. 4 GPV schliesst hingegen
Dachgeschosse aus. Die Mehrhéhe gegeniiber der Regelbauweise
fuhrt daher zu keinen nachteiligen wohnhygienischen oder
feuerpolizeilichen Verhéltnissen, auch nicht bei Beanspruchung
des dem Nachbargrundstiick eingerdumten Naherbaurechts.
1.3 |Es seiArt. 4 der Vorschriften so zu &ndern, dass die maximal Ein Schattenwurfdiagramm wird aufzeigen, dass das Grundstiick |Art. 4 GPV Die Einwendung wird teilweise beriicksichtigt

zulassige Gebaudehohe im Baubereich G 32.25 m betragt.

des Einwenders massiv durch den Schattenwurf und Lichtentzug
beeintréchtigt wird und aus wohnhygienischen Griinden eine
Mehrhéhe nicht zuldssig bzw. nicht zumutbar ist. Eine
Wohnnutzung des Geb&udes des Einwenders muss nach wie vor
mdglich sein, weshalb die Gebdudehshen des Baubereichs A und
des Baubereichs G entsprechend zu reduzieren sind.

Situationsplan
Lichtraumprofil A2-
A2

Die erlaubte maximale Héhenkote fiir die Baubereiche G und H
wird in Art. 4 Abs. 3 GPV um 6.5 m auf 33.50 m ab der
bestehenden Eingangskote rsp. 428.95 m. 1. M (G) und 429.95 m.
U. M (H) reduziert. Die maximale Anzahl Voligeschosse wird auf 11
reduziert. Im Situationsplan sind das Lichtraumprofil A2-A2 und die
Baubereichsgrenzen G und H so zu verkleinern, dass die maximale
Hohenkote 33.50 m ab der bestehenden Eingangskote rsp. 428.95
m. . M (G) und 429.95 m. ii. M (H) betrégt und vorragende
Geb&udeteile der bestehenden Hochhauser im Sinne von Art. 7
GPV nicht berlicksichtigt werden.

Begriindung der teilweisen Nichtberiicksichtigung:

Die Einwendung wird auch auf den Baubereich H ausgedehnt und
bezliglich des Fussabdrucks verschérft. Im Gegenzug ermdglicht
die geringfiigige Mehrhéhe von 1.25 m gegentiber der heutigen
Situation ein Erdgeschoss mit einer lichten Héhe von 4 m und noch
10 statt heute 11 Obergeschosse.

Das Grundstiick des Einwenders wird durch das Hochhaus im
Baubereich G weder durch Schattenwurf noch durch Lichtentzug
massiv beeintrachtigt. Ein vorschriftskonformes Vergleichsprojekt
zeigt, dass eine der BO entsprechende Uberbauung keine
geringere Beschattung des Grundstiick des Einwenders nach sich

zieht (§ 30 Abs. 2 ABV).
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Nr. Einwendungen Begriindung der Einwender betrifft Entscheid
1.4 |Als Alternative zu den Antragen 1.1 und 1.2 sei zwischen dem Die Gebaudehohe im Baubereich A wird um 3.75 m Uberschritten. |Situationsplan Die Einwendung wird nicht beriicksichtigt
Baubereich A und dem Grundstiick des Einwenders der Der derzeit vorgesehene Grenzabstand zum Grundstiick des Begriindung:
Grenzabstand um die Mehrhéhe und die Mehrlange und -tiefe des  |Einwenders von 5m ist daher zu erhéhen. Um die Auswirkungen Siehe Begriindung zu 1.1 und 1.2.
Baubereichs A auf mindestens 10m zu erhdhen. auf das benachbarte Grundstiick des Einwenders zu minimieren,
ist eine Erhéhung auf mindestens 10m erforderlich.
2.1 |Vorgangig der Festsetzung des Gestaltungsplanes ist die Bau- und |Die Vorgaben fur die Anpassung der Nutzungspléne ergeben sich Die Einwendung wird nicht beriicksichtigt
Zonenordnung einer Totalrevision zu unterziehen. aus dem Regionalen Richtplan der am 4. Oktober 2017 vom Begriindung:
Regierungsrat genehmigt wurde (...) Der Stadtrat Schlieren hat Der private Gestaltungsplan Schindler-Areal préjudiziert eine
erganzend einen Kommunalen Richtplan erarbeitet, der bis 13. Juli spatere Totalrevision in keiner Weise. Es gibt daher keine
2018 éffentlich auflag. Die Vorgaben des Regionalen Richtplanes gesetzliche Handhabe, diesen Gestaltungsplan nicht zu behandeln
wurden nur teilweise tbernommen (...) Es macht planerisch keinen bzw. seine Behandlung bis nach einer Totalrevision der BO
Sinn, mit Gestaltungsplanen kleinere Gebiete unabhéngig von Schlieren zuriickzustellen.
einer verbindlichen Gesamtbetrachtung zu bearbeiten.
Méglicherweise erweisen sich bei einer Gesamtbetrachtung andere
Gebiete fur eine derartig starke Erhchung der baulichen
Ausnutzung (von 0.8 auf 1.6) als besser geeignet (...) Anzustreben
ist eine rechtsgleiche Behandlung aller Grundeigentimer entlang
der Limmattalbahn. Dies kann aber nur bei einer umfassenden
Gesamtrevision der Nutzungsplanung gewahrleistet werden.
2.3 |Der Gestaltungsplan darf dem Parlament erst nach dem Mit den Grundeigentiimern Jirg Brem und Fernand Umberto Kagi Die Einwendung wird nicht beriicksichtigt
Inkrafttreten des Mehrwertausgleichgesetzes zur Festsetzung sind nach den vorliegenden Unterlagen im Gegensatz zur Begriindung:
unterbreitet werden. Schindler Pensionskasse keine Vereinbarungen zum Es gibt keine gesetzliche Handhabe, diesen Gestaltungsplan dem
Mehrwertausgleich getroffen worden. Nach dem Gesetzesentwurf Parlament erst nach dem Inkrafttreten des
zum Mehrwertausgleichsgesetz findet dieses in diesen bei den Mehrwertausgleichsgesetzes zu unterbreiten.
Fallen nur Anwendung, wenn der Gestaltungsplanerst nach Der vereinbarte Mehrwertausgleich wurde auf der Grundlage des
Inkraftsetzung dieses Gesetzes durch das Gemeindeparlament gesamten Gestaltungsplanperimeters ermittelt und festgelegt.
festgesetzt wird. Wann das Mehrwertausgleichsgesetz in Kraft tritt,
ist offen. Angesichts der Sparmassnahmen des Stadtrates mutet es|
sonderbar an, bei diesen bei den Grundeigentimern auf die
Mehrwerteinnahmen zu verzichten. Im Interesse des
Finanzhaushaltes der Stadt Schlieren an den Einnahmen ist es
daher nur richtig, mit der Festsetzung des Gestaltungsplanes durch
das Parlament zuzuwarten, bis das Mehrwertausgleichsgesetz in
Kraft ist.
3.1 |Der private Gestaltungsplan "Schindler Areal" sei (...) génzlich zu Der Erhalt der Hochhauser als zwingende Vorgabe des Die Einwendung wird nicht beriicksichtigt
Uberarbeiten. Studienauftrages - und damit auch der darauf aufbauende Begriindung:
Gestaltungsplan - ist bereits vom Ansatz her verfehlt. Die beiden Eine ganzliche Uberarbeitung des Gestaltungsplans ist weder
bestehenden Wohnhochhauser vermégen stadtebaulich nicht zu notwendig noch sachgerecht. Die beiden in der Mitte des Areals
tiberzeugen, widersprechen den Ubergeordneten stehenden Hochhauser geniessen zum einen Bestandesgarantie,
Planungsvorgaben und sind vor allem auch einer sinnvollen was der Grundeigentiimerin das Recht gibt, sie beizubehalten, und
Bebauung des vorgesehenen Gestaliungspianperimeters sie wirken sich zum andern auch vorteilhaft fir die angrenzenden
hinderlich (...) Quartierbereiche aus, da ihre Beihaltung es erlaubt, die
raumplanerisch vorgegebene Dichte zu erreichen und gleichzeitig
die Rander des Areals zum Quartier hin nur viergeschossig zu
Uberbauen.
3.2 |Entlang der Westgrenze des Gestaltungsplanperimeters sel Raum |Gemass Gestaltungsplan ist entlang dieser Grenze die gesetzliche Situationsplan Die Einwendung wird nicht beriicksichtigt

fiir eine normaliengerechte Erschliessung der westlich
angrenzenden Grundstiicke (...) sicherzustellen (d.h. mind.
Fahrspurbreite von 4.50 m zzgl. Bankett von 0.30 m sowie Trottoir
von 2.00 m).

Erschliessung (Erschliessungsstrasse) der westlich angrenzenden
Grundstiicke geplant.

Begrundung:
Fur eine normaliengerechte Erschliessung der westlich

angrenzenden Grundstlicke reicht es aus, wenn die Anforderungen
fur einen Zufahrtsweg eingehalten sind (d.h. Fahrbahnbreite 3.00
m zuziiglich zwei seitliche Bankette von je 0.30 m). Ein Trottoir ist

weder vorgeschrieben noch erforderlich.
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Nr. Einwendungen Begrtindung der Einwender betrifft Entscheid
3.3 |Die geplanten Baufelder entlang der westliche Grenze des Gemass Gestaltungsplan ist entlang dieser Grenze die gesetzliche Situationsplan Die Einwendung wird teilweise beriicksichtigt
Gestaltungsplanperimeters (...) seien so abzuéndern, dass sie Erschliessung (Erschliessungsstrasse) der westlich angrenzenden Die Grenzabstande der Baubereiche D3 und D4 werden auf 7.10 m
gegenlber der in der vorstehenden Ziffer erwahnten Erschliessung |Grundstiicke geplant. zur Westgrenze vergréssert.
einen Strassenabstand von mind. 6.00 m bzw. ein Grenzabstand Begriindung der teilweisen Nichtberiicksichtigung:
zum Grundstick des Einwenders von total mind. 12.80 m statt Der gesetzlich vorgeschriebene Abstand gegentiber einem
lediglich 5.00 m aufweisen. Zufahrtsweg betragt 3.50 m (§ 265 PBG). Unter Beriicksichtigung
der erforderlichen Wegbreite von 3.60 m haben die Baubereiche
D3 und D4 somit einen Grenzabstand von 7.10 m zur Westgrenze
einzuhalten.
3.4 |Die geplanten Mantellinien entlang der westlichen Grenze des Nach Bauordnung sind Gebaude mit einer Maximalhéhe von 13.50 |Art. 4 Abs. 3 GPV |Die Einwendung wird nicht beriicksichtigt
Gestaltungsplanperimeters sollen die gemass Art. 14 Bauordnung  [Metern zulassig. Gemass Gestaltungsplan sind dagegen neu Begriindung:
geltende Geb&udehéhe von 13.50 m nicht iiberschreiten. Gebéaude im Bereich der westlichen Mantellinien der Baufelder A, Bei Regelbauweise kénnte zusétzlich zu den 13.50 m maximal
D4, D3 und E mit einer Hohe von mehr als 15.00 m vorgesehen. zulassiger Gebaudehdthe ein Dachgeschoss mit einer Firsthéhe
von 6.00 m realisiert werden. Art. 4 Abs. 4 GPV schliesst hingegen
Dachgeschosse aus. Der neu vorgesehene Grenzabstand der
Baubereiche D3 und D4 von 7.10 m gemass Einwendung 3.3 ist
deutlich grésser als es nach der Regelbauweise (5 m) erforderlich
ware. Selbst ein allfallig zu messender Mehrhéhenzuschlag ware
noch bericksichtigt. Die vorgesehene Mehrhéhe benachteiligt die
Nachbargrundstiicke nicht.
3.6 |Das vierte Geschoss bei den Baufeldern D3 und D4 ist durch ein Insbesondere bei den Baufeldern D3 und D4 ist durch die Nahe an |GPV Die Einwendung wird nicht beriicksichtigt
zurlickversetztes Attikageschoss zu ersetzen. der Grenze resp. der Erschliessung die Uberschreitung der Begriindung:
geméss geltender Bauordnung zuldssigen Bauhdhe Der Grenzabstand wird gemass Einwendung 3.3 auf 7.10 m zur
einschneidend. Durch ein zuriickversetztes Attikageschoss Westgrenze vergréssert. Die Nachbargrundstiicke werden durch
erscheint die Gebaudehéhe optisch kleiner und der Schattenwurf ein viertes Vollgeschoss in den Baubereichen D3 und D4 in keiner
wird verringert. Weise, weder beschattungsmaéssig noch in abstandsrechtlicher
Beziehung, beeintrachtigt.
4.1 |Mit einer revidierten Bau- und Zonenplanung sollen gleiche Die Einwenderin hat die Absicht, die bestehenden, Die Einwendung wird nicht beriicksichtigt

Rahmenbedingungen und Sicherheit fir alle Beteiligten geschaffen
werden.

ausserordentlich giinstigen Wohnangebote, falls baulich méglich
fur die nachsten 10-25 Jahre weiter anzubieten. Allerdings wird
irgendwann ein Ersatzbau notwendig werden. In diesem Fall wiirde
die Einwenderin sich eine Gleichbehandlung und zwar unabhzngig
vom dannzumal herrschenden Zeitgeist wiinschen.

Begriindung:
Die Einwendung betrifft den vorliegenden Gestaltungsplan nicht. Im

ebenfalls 6ffentlich aufgelegenen Entwurf des kommunalen
Richtplans Siedlung und Landschaft, Karte Siedlung, sind die
Grundstiicke der Einwenderin ebenfalls als vorrangiges

Verdichtungsgebiet bezeichnet.
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N Kanton Ziirich
Amtsblatt

Rubrik: Raumplanung

Unterrubrik: Nutzungsplanung/Sondernutzungsplanung
Publikationsdatum: KABZH 04.12.2020
Meldungsnummer: RP-ZH02-0000000846

Publizierende Stelle
Stadt Schlieren - Bau und Planung, Freiestrasse 6, 8952 Schlieren

Privater Gestaltungsplan "Schindler-Areal",
Bekanntmachung des Inkrafttretens

Betrifft: 8952 Schlieren

Dem privaten Gestaltungsplan "Schindler-Areal" wurde vom Gemeindeparlament
Schlieren an seiner Sitzung vom 18. November 2019 zugestimmt und er wurde von der
Baudirektion mit Verfligung vom 11. Juni 2020 genehmigt.

Gemass Rechtskraftbescheinigung des Baurekursgerichts vom 27. November 2020 ist
kein Rechtsmittel ergriffen worden. Der private Gestaltungsplan "Schindler-Areal" tritt
am Tag nach der Publikation in Kraft.

Beschluss-/Verfiigungsnummer: 0732/20

Beschluss-/Verfiigungsdatum: 11.06.2020

Gerichtliche Entscheidinstanz:
Baurekursgericht des Kantons ZUrich

Rechtliche Hinweise:

Kontaktstelle:

Stadt Schlieren - Bau und Planung
Freiestrasse 6

8952 Schlieren



	Genehmigungsverfügung (BDV 0732 / 20 vom 11.06.2020)
	Plan
	Vorschriften
	Planungsbericht nach Art. 47 RPV
	Einwendungsbericht
	Publikation Inkraftsetzung (04.12.2020)



